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249.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124322286 
 
Gegen Herrn Lanpeng Zhao, zuletzt wohnhaft in 47807 Krefeld, Europark Fichtenhain B4, 
ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 11.10.2019 (Az.: 124322286) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3009, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 13.12.2019      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 48/2019/249 
 
 
 
 
 
 

250.  Öffentliche Bekanntmachung der 3. Änderungssatzung zur 
Allgemeinen Gebührensatzung des Kreises Steinfurt vom 
17.12.2019 

 
Aufgrund des § 5 in Verbindung mit § 26 Absatz 1 Buchstabe f) der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 646/SGV NRW 2021), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759), und der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV 
NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Kreistag des Kreises Steinfurt in seiner Sitzung am 
16.12.2019 folgende 3. Änderungssatzung zur Allgemeinen Gebührensatzung des Kreises 
Steinfurt vom 20.12.2006, zuletzt geändert durch die 2. Änderungssatzung zur Allgemeinen 
Gebührensatzung des Kreises Steinfurt vom 05.11.2015, beschlossen:  
 

 
§ 1 

Die Allgemeine Gebührensatzung des Kreises Steinfurt wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird hinter den Worten „Soweit nicht andere Gebührenordnungen gelten“ die Worte 
„bzw. abweichend von der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW 
(AVerwGebO NRW)“ eingefügt. 
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2. In § 1 Buchstabe a) werden die Worte „der/die Gebührenpflichtige“ durch die Worte „von 

Gebührenpflichtigen“ ersetzt und das Wort „ihn/“ gestrichen. 
 

3. In § 2 Abs. 1 Ziffer 2. werden die Worte „den/die Gebührenschuldner/in“ durch die Worte 
„die Gebührenschuldnerin bzw. den Gebührenschuldner“ und die Worte „seine/ihre“ 
durch die Worte „seine bzw. ihre“ ersetzt. 

 
4. § 2 wird um folgenden Absatz 5 ergänzt: 

 

(5) Soweit Gebühren einzelner Tarifstellen der Umsatzsteuer unterliegen, wird diese den 
betroffenen Gebührenpflichtigen zusätzlich auferlegt. 

 
5. In § 3 Abs. 1 werden die Worte „der/die Antragsteller/in“ durch die Worte „die 

antragstellende Person“ und die Worte „derjenige/diejenige“ durch die Worte „die Person 
oder Personengruppe“ ersetzt. Das Wort „dessen/“ wird gestrichen und die Worte „der/die 
Benutzer/in“ durch die Worte „der Benutzer bzw. die Benutzerin“ ersetzt. 

 
6. In § 3 Abs. 2 wird das Wort „Gesamtschuldner/innen“ durch die Worte 

„Gesamtschuldnerinnen bzw. Gesamtschuldner“ ersetzt. 
 

7. In § 4 Abs. 1 Buchstabe a) wird das Wort „eine/n“ gestrichen. Die Worte „stehende/n 
Beamten/Beamtin, Beschäftigte/n oder Versorgungsempfänger/in“ werden durch die 
Worte „stehende Beamtinnen, Beamte, Beschäftigte, Versorgungsempfängerinnen oder 
Versorgungsempfänger“ ersetzt. 

 
8. In § 6 Absatz 2 werden die Worte „den/die Kostenschuldner/in“ durch die Worte „den 

Kostenschuldner bzw. die Kostenschuldnerin“ ersetzt. 

 

§ 2 

Der Gebührentarif zur Allgemeinen Gebührensatzung des Kreises Steinfurt wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In der Tarifstelle 1. „Fotokopien und Digitaldrucke“ wird folgende Änderung 

vorgenommen: 
 

Es wird folgender 1. Unterpunkt eingefügt: 
 

 Layoutgestaltung, je angefangene Stunde 45,30 € 
 
 
2. In der Tarifstelle 5. „Prüfungen“ – letzter Satz – werden die Worte „des/der 

Landrates/Landrätin“ durch die Worte „des Landrates bzw. der Landrätin“ ersetzt. 

 

3. In der Tarifstelle 6. „Einrichtung der überörtlichen Gefahrenabwehr und des 
Feuerschutzes“ werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 

Die Tarifstellennummer 6.7 „Flaschenventil wechseln“ entfällt. 
 

Die bisherige Tarifstellennummer 6.8 „Reinigen/Trocknen von Feuerwehrkleidung“ erhält 
die Tarifstellennummer 6.7, die bisherige Tarifstellennummer 6.9 „Überprüfung, 
Reinigung, Desinfektion eines Lungenautomaten“ erhält die Tarifstellennummer 6.8, die 
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bisherige Tarifstellennummer 6.10 „Dosierventil wechseln“ erhält die Tarifstellennummer 
6.9, die bisherige Tarifstellennummer 6.11 „Prüfung von Schutzanzügen (CSA)“ erhält 
die Tarifstellennummer 6.10. 
 

Die Tarifstelle 6 erhält folgende Fassung: 
 

A. Benutzung der Kreisschlauchpflege und Atemschutzgerätewerkstatt 
 

6.1 Reinigung, Überprüfung, Trocknung, Talkumierung  
eines B- oder C-Schlauches 8,00 € 

6.2 Flicken eines Schlauches (je Flicken) 8,00 € 
6.3 Einbinden von Kupplungen 15,00 € 
6.4 Überprüfung, Reinigung, Desinfektion 

einer Atemschutzmaske 30,00 € 
6.5 Prüfung eines Atemschutzgerätes 51,00 € 
6.6 Prüfen, Füllen einer Atemluftflasche 8,00 € 
6.7 Reinigen/Trocknen von Feuerwehrkleidung 9,00 € 
6.8 Überprüfung, Reinigung, Desinfektion eines 

Lungenautomaten 30,00 € 
6.9 Dosierventil wechseln 20,00 € 
6.10 Prüfung von Schutzanzügen (CSA) 121,00 € 
  

B. Atemschutzgerätestrecke 
 

Durchgang durch die Strecke (pro Teilnehmer bzw. Teilnehmerin) 20,49 € 
 
 

4. Es wird folgende neue Tarifstelle eingefügt: 
 

7. Veterinärangelegenheiten 
 

Abweichend von den Tarifstellen 23.3.1.1.1 bis 23.3.1.1.4 der Allgemeinen 
Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW) einschließlich deren 
Untertarifstellen wird die Gebühr für das Verbringen der bezeichneten Tiere nach 
Tarifstelle 23.0.1 bis 23.0.3 AVerwGebO NRW berechnet. Sollten sich die 
Tarifstellennummern ändern, gilt die Regelung entsprechend. 
 
 

5. Die bisherige Tarifstelle 7. „Medienzentrum“ wird zu Tarifstelle 8. „Medienzentrum“. 
 
 

6. Die bisherige Tarifstelle 8. „Durchführung des Landespflegerechtes NRW“ wird zu 
Tarifstelle 9. „Durchführung des Landespflegerechtes NRW“. 
 
 

7. Die bisherige Tarifstelle 9. „Städtebauliche und landschaftsplanerische Leistungen“ wird 
zu Tarifstelle 10. „Städtebauliche und landschaftsplanerische Leistungen“. 
 

Diese Tarifstelle wird wie folgt geändert: 
 

B. Gebühren für den Kreislehrgarten 

Unter Ziffer 10.11 wird das Wort „Obstkernmühle“ durch das Wort „Kernobstmühle“ 
ersetzt. 

10.11 Obstpresse und Kernobstmühle 35,00 €/Tag 
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8. Die bisherige Tarifstelle 10. „Förderung des Wohnungsbaus“ wird zu Tarifstelle 11. 

„Förderung des Wohnungsbaus“. 
 

Die bisherige Ziffer 10.2 „Neubau und Ersterwerb von selbstgenutztem Wohneigentum“ 
entfällt. 
 

Die bisherige Ziffer 10.3 „Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum“ entfällt. 
 

Die bisherige Ziffer 10.4 „Investitionen im Bestand“ wird zu Ziffer 11.2 und erhält die 
Bezeichnung „Modernisierung“ 
 
 

9. Die bisherige Tarifstelle 11. „Sondernutzung an Kreisstraßen außerhalb der 
Ortsdurchfahrten“ wird zu Tarifstelle 12. „(Sonder-/)Nutzungen von Kreisstraßen 
außerhalb der Ortsdurchfahrten“. 
 

Diese Tarifstelle erhält folgende Fassung: 
 

12.  (Sonder-/) Nutzungen von Kreisstraßen außerhalb der Ortsdurchfahrten 
 
12.1  Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von 

Straßenraum und Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach dem 
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) sowie damit verbundene 
Tätigkeiten des Straßenbauamtes 

 
12.11  Zufahrten und Zugänge außerhalb der Ortsdurchfahrten zu Kreisstraßen 

 
12.111  von land-, forstwirtschaftlich, gärtnerisch und sonstigen nicht gewerblich 

genutzten Grundstücken  
  gebührenfrei 
 
12.112  von bebauten oder in Bebauung befindlichen für Wohnzwecke bestimmten 

Grundstücken 
  einmalig 150,00 – 1.450,00 € 
 
12.113  von gewerblich genutzten Grundstücken 
  jährlich 200,00 – 2.600,00 € 

 
12.12  Kreuzungen von Kreisstraßen 
 (soweit der Gemeingebrauch beeinträchtigt werden kann) 

 
12.121 mit Leitungen der öffentlichen Versorgung (über- und unterirdisch) für 

Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser und Abwasser, jeweils mit 
Hausanschlüssen 

  gebührenfrei 
 
12.122  mit sonstigen Leitungen im öffentlichen Interesse (über- und unterirdisch), 

wie z. B. Mineralölleitungen, Bahnstromleitungen, militärische 
Betriebsstoffleitungen 

   gebührenfrei 
12.123  mit anderen Leitungen 
 
12.1231  mit gewerblichen Leitungen  
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 (wie z. B. Brunnenleitungen zu einem Gewerbebetrieb, sowie 
Baustellenleitungen und sonstige Betriebsleitungen) 

 je Leitung 
  je nach Durchmesser der Leitung und wirtschaftlichem Vorteil des 

Leitungseigentümers 
 • bis zu zwei Jahren einmalig 300,00 € 
 • länger dauernd jährlich 100,00 € bis 300,00 € 
 
12.1232  mit nicht gewerblichen Leitungen 
 (wie z. B. private Wasserleitungen) 
  gebührenfrei 
 
12.124  mit Förderbändern und Ähnlichem  
 (einschl. Masten, Schächte und dergleichen) 
 je nach Größe der Anlage und wirtschaftlichem Vorteil 
 • bis zu zwei Jahren  einmalig 300,00 € 
 • länger dauernd  jährlich 100,00 € – 300,00 €  
 
12.125  mit Über- oder Unterführungen gewerblich genutzter Wege  
  einmalig 520,00 € 
 
12.126  mit Über- oder Unterführungen nicht gewerblich genutzter Wege  
  einmalig 260,00 € 
 
12.127 mit gewerblich genutzten Gleisen 
 • bis zu zwei Jahren einmalig 300,00 € 
 • länger dauernd  jährlich 100,00 €   
 
12.128 mit nicht gewerblichen Gleisen 
  einmalig 150,00 € 

 
12.13  Längsverlegungen an/in Kreisstraßen 
 (soweit der Gemeingebrauch beeinträchtigt werden kann) 

 
12.131 mit Leitungen der öffentlichen Versorgung (über- und unterirdisch) für 

Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser und Abwasser, jeweils mit den 
Hausanschlüssen  

  gebührenfrei 
 
12.132  mit sonstigen Leitungen im öffentlichen Interesse (wie z. B. 

Mineralölleitungen, Bahnstromleitungen, militärische 
Betriebsstoffleitungen) 

   gebührenfrei 
 
12.133  mit anderen Leitungen 
 
12.1331  mit gewerblichen Leitungen  
 (wie z. B. Brunnenleitungen zu einem Gewerbebetrieb, sowie 

Baustellenleitungen und sonstige Betriebsleitungen) 
 je Leitung 
 je nach Durchmesser der Leitung und wirtschaftlichem Vorteil des 

Leitungseigentümers,  
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 je angefangene 100 m 
 • bis zu zwei Jahren einmalig 300,00 € 
 • länger dauernd jährlich 100,00 € – 300,00 € 
 
12.1332  mit nicht gewerblichen Leitungen  
 (wie z. B. private Wasserleitungen)  
  gebührenfrei 
 
12.134 mit Förderbändern und Ähnlichem  
 (einschl. Masten, Schächte und dergleichen) 
 je nach Größe der Anlage und wirtschaftlichem Vorteil 
 je angefangene 100 Meter  
 • bis zu zwei Jahren  einmalig 300,00 € 
 • länger dauernd  jährlich 100,00 € - 300,00 € 
 
12.132  mit gewerblich genutzten Gleisen 
 je angefangene 100 Meter 
 • bis zu zwei Jahren  einmalig 300,00 € 
 • länger dauernd  jährlich 100,00 €   
 
12.133 mit nicht gewerblichen Gleisen 
 je angefangene 100 Meter 
  einmalig 150,00 € 

 
12.14  Bauliche Anlagen an Kreisstraßen 
 (einschl. Werbeanlagen, Schilder, Pfosten, Masten u. a.)  
 (soweit der Gemeingebrauch beeinträchtigt werden kann und diese nicht 

den Bestimmungen des BauG bzw. der StVO unterliegen) 
 

12.141  Schilder (einschl. Masten) 
 
12.1411 allgemein eingeführte Hinweisschilder auf Gottesdienste, Unfall- und 

Kraftfahrzeughilfsdienste, Messen, Ausstellungen, sportliche u. ä. 
Veranstaltungen, Campingplätze, touristische Ziele, Wahlwerbeschilder, 
Baustellenschilder, Sammelhinweisschilder (z.B. vor Gewerbegebieten, 
Ortseingängen), etc. 

  gebührenfrei 
12.1412 Hinweisschilder auf Ab-Hof-Verkäufe 
  einmalig 180,00 € 
12.1413  Hinweisschilder auf gewerbliche Betriebe 
  (z.B. auf Gaststätten, Tankstellen, Fabriken, Auslieferungslager etc.) 
 je nach wirtschaftlichem Vorteil 
 • bis zu zwei Jahren einmalig 125,00 € 
 • länger dauernd jährlich   60-250,00 € 
 
12.1414   Werbeanlagen 
 (Werbeschilder, Transparente und Ähnliches) 
 je nach wirtschaftlichem Vorteil 
 • bis zu zwei Jahren einmalig 250,00 € 
 • länger dauernd  jährlich 125 - 250,00 € 
 
12.1415 gemeinnützige Hinweisschilder/Werbeanlagen 
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  gebührenfrei 
 
12.142 Verkaufs- und Informationsstände 
 
12.1421  Wartehallen (einschl. Fahrkartenverkauf), Informationsstände ohne 

Verkaufsbetrieb, Verkaufsstände für gemeinnützige Zwecke   
  unentgeltlich 
 
 
12.1422 Verkaufsstände, Kioske, Imbissstände, sonstige Verkaufsstände und 

Ähnliches 
 • bis zu einem Jahr je angefangene Kalenderwoche 6,50 € 
 • länger dauernd  je angefangener Monat 28,00 € 
 
12.1423  Automaten  
  jährlich 65,00 € 
 
12.143  Verladestellen, Anlagen zur Holzabfuhr, Waagen 
 je nach Häufigkeit der Nutzung 
  jährlich 35,00 € - 125,00 € 
 
12.144  Vorübergehende Baustelleneinrichtungen  
 (z. B. Gerüste, Bauzäune, Baracken, Maschinen, Bauwagen, Fahrzeuge, 

einschl. Hilfseinrichtungen (z. B. Zuleitungskabel), Lagerung von Material) 
 • eine Kalenderwoche bis zu zwei Monaten  65,00 € 
 • für jeden weiteren Monat  15,00 € 
 
12.145 Anlagen der Straßenbeleuchtung 
 (einschließlich Masten und Anschlussleitungen) 
  gebührenfrei 
 
12.146 Anlagen der Grundstücksbeleuchtung 
 (einschließlich Masten, exkl. Anschlussleitungen) 
  einmalig 65,00 € 
 
12.147 Zulassung von Ausnahmen in Anbauverfahren gem. §§ 25 Abs. 6, 37 b Abs. 

3 und 40 Abs. 4 StrWG NW bei baulichen Anlagen  
 (z. B. Hochbauten und Werbeanlagen) 
  einmalig je angefangene 500,00 € Rohbausumme 0,50 € 
  mindestens 25,00 € 
 
12.148  Sonstige Genehmigungen und Amtshandlungen der Straßenbaubehörde in 

anbaurechtlichen Angelegenheiten an Kreisstraßen bei baulichen Anlagen 
 (z. B. gemäß § 25 Abs. 4 StrWG NW) 
 einmalig je angefangene 500,00 € Rohbausumme0,50 € 
   mindestens jedoch 25,00 € 

 
12.15  Besondere Veranstaltungen im Sinne der StVO  
 (soweit durch sie der Gemeingebrauch beeinträchtigt werden kann)  

 
12.151  Sportwettkämpfe, Versuchsfahrten, u. ä. 
  je Veranstaltung, je Tag mind. 20,00 € 
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12.152 Werbeveranstaltungen u. ä.  
  je Veranstaltung, je Tag 20,00 – 200,00 € 
 
12.153  Straßenhandel ohne bauliche Anlagen 
  je Veranstaltung, je Tag 20,00 – 200,00 € 
 
12.154  Sonstige Veranstaltungen im Sinne der StVO 
  je Veranstaltung, je Tag 130,00 € 

 

12.16  Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen und Zustimmungen  

12.161  Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis 
 Für die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis oder eines 

Sondernutzungsgebührenbescheides wird eine Gebühr in Höhe von   
 25 v. H. der festzusetzenden Sondernutzungsgebühr erhoben, mindestens 

(insbesondere bei gebührenfreier Sondernutzung)  20,00 € 
 
12.162 Zustimmungen nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG) 

(Verwaltungsgebühren gem. § 142 Abs. 8 TKG) 
 Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen Sach- Verwaltungs- und 

Personalaufwand 
 
12.163 Zulassung von Ausnahmen in Anbauverfahren gem. §§ 25 Abs. 6, 37 b Abs. 

3 und 40 Abs. 4 StrWG NW bei baulichen Anlagen  
 (z. B. Hochbauten und Werbeanlagen) 
  einmalig je angefangene 500,00 € Rohbausumme 0,50 € 
  mindestens 25,00 € 
 
12.164 Sonstige Genehmigungen und Amtshandlungen der Straßenbaubehörde in 

anbaurechtlichen Angelegenheiten an Kreisstraßen bei baulichen Anlagen 
 (z. B. gemäß § 25 Abs. 4 StrWG NW) 
                    einmalig je angefangene 500,00 € Rohbausumme 0,50 €   
  mindestens jedoch 25,00 € 

 
12.17  Weitere Amtshandlungen  

 
12.171  Alle weiteren Amtshandlungen und sonstigen Tätigkeiten des Kreises als 

Straßenbaubehörde 
  mindestens 20,00 € 
 
12.172  Ablehnung von Anträgen  
 Gebühr nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 KAG 
  mindestens 15,00 € 
 
12.173  Erlass von Widerspruchsbescheiden  
 Gebühr nach Maßgabe des § 5 Abs. 3 KAG 
  mindestens 10,00 € 
 

12.2  Entgelte für die Straßennutzung nach bürgerlichem Recht und anderen 
Rechtsgrundlagen, einschließlich deren Zustimmungen und damit 
verbundenen Tätigkeiten des Straßenbauamtes 
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12.21  Kreuzungen von Kreisstraßen (soweit der Gemeingebrauch nicht 
beeinträchtigt werden kann) 

 
12.211  mit Leitungen der öffentlichen Versorgung (über- und unterirdisch) für 

Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser und Abwasser, jeweils mit 
Hausanschluss 

  unentgeltlich 
 
12.212  mit sonstigen Leitungen im öffentlichen Interesse (über- und unterirdisch), 

wie z. B. Mineralölleitungen, Bahnstromleitungen, militärische 
Betriebsstoffleitungen 

   unentgeltlich 
 
12.213  mit anderen Leitungen 
 
12.2131  mit gewerblichen Leitungen  
 (wie z. B. Brunnenleitungen zu einem Gewerbebetrieb, sowie 

Baustellenleitungen und sonstige Betriebsleitungen) 
 je Leitung 
  je nach Durchmesser und wirtschaftlichem Vorteil des Leitungseigentümers 
 • bis zu zwei Jahren einmalig 200,00 € 
 • länger dauernd jährlich 75,00 € bis 200,00 € 
 
12.2132  mit nicht gewerblichen Leitungen 
 (wie z. B. private Wasserleitungen) 
  unentgeltlich 
 
12.214  mit Förderbändern und Ähnlichem  
 (einschl. Masten, Schächte und dergleichen) 
 je nach Größe der Anlage und wirtschaftlichem Vorteil 
 • bis zu zwei Jahren  einmalig 200,00 € 
 • länger dauernd  jährlich 75,00 € - 200,00 € 
 
12.215  mit Über- und Unterführungen gewerblich genutzter Wege 
  einmalig 260,00 € 
 
12.216  mit Über- und Unterführungen nicht gewerblich genutzter Wege 
  einmalig 130,00 € 
 
12.217 mit gewerblich genutzten Gleisen 
 • bis zu zwei Jahren einmalig 200,00 € 
 • länger dauernd  jährlich 75,00 € 
 
12.218 mit nicht gewerblichen Gleisen 
  einmalig 100,00 € 
 
12.219  mit Leitungen nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG) 
  unentgeltlich 
 
 
 



 

537 
 

12.22  Längsverlegungen an Kreisstraßen  
 (soweit der Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt werden kann) 

 
12.221 mit Leitungen der öffentlichen Versorgung (über¬ und unterirdisch) für 

Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser und Abwasser, jeweils mit den 
Hausanschlüssen  

  unentgeltlich 
 
12.222  mit sonstigen Leitungen im öffentlichen Interesse (wie z. B. 

Mineralölleitungen, Bahnstromleitungen, militärische 
Betriebsstoffleitungen) 

   unentgeltlich 
 
12.223  mit anderen Leitungen 
 
12.2231  mit gewerblichen Leitungen  
 (wie z. B. Brunnenleitungen zu einem Gewerbebetrieb, sowie 

Baustellenleitungen und sonstige Betriebsleitungen) 
 je Leitung 
  je nach Durchmesser der Leitung und wirtschaftlichem Vorteil des 

Leitungseigentümers,  
 je angefangene 100 m 
 • bis zu einem Jahr einmalig 200,00 € 
 • länger dauernd jährlich 75,00 € – 200,00 € 
 
12.2232  mit nicht gewerblichen Leitungen  
 (wie z. B. private Wasserleitungen)  
  unentgeltlich 
 
12.224 mit Förderbändern und Ähnlichem  
 (einschl. Masten, Schächte und dergleichen) 
 je nach Größe der Anlage und wirtschaftlichem Vorteil 
 je angefangene 100 Meter  
 • bis zu zwei Jahren  einmalig 200,00 € 
 • länger dauernd  jährlich 75,00 € - 200,00 € 
 
 
12.225 mit gewerblich genutzten Gleisen 
 je angefangene 100 Meter 
 • bis zu zwei Jahren  einmalig 200,00 € 
 • länger dauernd  jährlich 75,00 € 
 
12.226 mit nicht gewerblichen Gleisen  
 je angefangene 100 Meter einmalig 100,00 € 
 
12.227  mit Leitungen nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG) 
  
  gem. § 68 Abs.1 TKG unentgeltlich 
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12.23  Bauliche Anlagen  
 (einschl. Werbeanlagen, Schilder, Pfosten, Masten u. ä.) 
 (soweit der Gemeingebrauch nicht eingeschränkt werden kann und sie 

nicht den Bestimmungen des BauG unterliegen) 
 

12.231  Schilder (einschl. Masten) 
 
12.2311  Allgemein eingeführte Hinweisschilder auf Gottesdienste, Unfall- und 

Kraftfahrzeughilfsdienste, Messen, Ausstellungen, sportliche u. ä. 
Veranstaltungen, Campingplätze, touristische Ziele, Wahlwerbeschilder, 
Baustellenschilder, Sammelhinweisschilder (z.B. vor Gewerbegebieten, 
Ortseingängen), etc.  

  unentgeltlich 
 

12.2312 Hinweisschilder auf Ab-Hof-Verkäufe u. ä.  
  einmalig 150,00 € 
 
12.2313 Hinweisschilder auf gewerbliche Betriebe 
 (z. B. auf Gaststätten, Tankstellen, Fabriken, Auslieferungslager etc.) 
 je nach wirtschaftlichem Vorteil 
 • bis zu zwei Jahren  einmalig 100,00 € 
 • länger dauernd jährlich 50,00 € - 200,00 € 
 
12.2314  Werbeanlagen  
 (z. B. Werbeschilder, Transparente und Ähnliches) 
 je nach wirtschaftlichem Vorteil 
 • bis zu zwei Jahren  einmalig 200,00 € 
 • länger dauernd  jährlich 100,00 € - 200,00 € 
 
12.2315 gemeinnützige Hinweisschilder/Werbeanlagen 
  unentgeltlich 
 
12.232 Verkaufs- und Informationsstände 
 
12.2321 Wartehallen (einschl. Fahrkartenverkauf), Informationsstände ohne 

Verkaufsbetrieb, Verkaufsstände für gemeinnützige Zwecke   
  unentgeltlich 
 
12.2322  Verkaufsstände, Kioske, Imbissstände, sonstige Verkaufsstände und 

Ähnliches 
 • bis zu einem Jahr je angefangene Kalenderwoche 5,00 € 
 • länger dauernd  je angefangener Monat 21,50 € 
 
12.2323  Automaten  
  jährlich 50,00 € 
 
12.233  Verladestellen, Anlagen zur Holzabfuhr, Waagen 
 je nach Häufigkeit der Nutzung 
  jährlich 25,00 € - 100,00 € 
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12.234  Vorübergehende Baustelleneinrichtungen  
 (z. B. Gerüste, Bauzäune, Baracken, Maschinen, Bauwagen, Fahrzeuge, 

einschl. Hilfseinrichtungen (z. B. Zuleitungskabel), Lagerung von Material) 
 • eine Kalenderwoche bis zu zwei Monaten 50,00 € 
 • für jeden weiteren Monat  10,00 € 
 
 
12.235  Baustellen für Straßenbenutzungen 
 Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Sach-, Verwaltungs- und 

Personalaufwand 
 

12.236 Anlagen der Straßenbeleuchtung  
 (einschl. Masten und Anschlussleitungen) 
  unentgeltlich 
 
 
12.237 Anlagen der Grundstücksbeleuchtung 
 (einschließlich Masten; exklusive Anschlussleitungen) 
  einmalig 60,00 € 

 
12.24  Sonstige Benutzungen der Straßenfläche  
 (soweit der Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt werden kann) 

 
12.241  Einleitung von Wasser in die Straßenentwässerung 
  je nach Wassermenge und Verschmutzungsgrad  
  jährlich 10,00 € – 1.000,00 € 
 
12.242  Gewerbliche Veranstaltungen  
 (z. B. Ausstellungswagen, fahrbare Geschäftsbetriebe, Märkte, Verkaufs- 

und Bewirtschaftungsplätze, Lagerplätze, Filmaufnahmen) 
 • bis zu einem Jahr  je angefangene Kalenderwoche und m² 0,25 € 
 • länger dauernd  je angefangener Monat und m² 1,00 € 
 
12.25  Ober- und Grasnutzungen, Überbau u. ä.  
  jährlich ortsüblicher Pachtzins bzw. Rente 
 
12.26  Sonstige Benutzungen, die in den vorstehenden Tarifnummern nicht erfasst 

sind 
 • bis zu einem Jahr einmalig 50,00 € – 450,00 € 
 • länger dauernd  jährlich 25,00 € – 450,00 € 

 
Ausführungsregelungen zu Tarifstelle 12: 

1. Gebühren oder Entgelte, die auf Dauer durch regelmäßige Zahlungen (jährlich oder 
monatlich) geleistet werden, können auf Antrag durch eine einmalige Ablösezahlung 
ersetzt werden. Hierbei werden die regelmäßig zu leistenden Jahresbeträge durch die 
20fache Jahresgebühr kapitalisiert und abgelöst. 

 

2. Ändert sich der Regelungssachverhalt, so ist die bereits abgelöste Gebühr oder das 
abgelöste Entgelt zu verrechnen. 
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3. Die Verpflichtung zur Entrichtung von Nutzungsgebühren oder Entgelten besteht auch 
für den Fall, dass eine Nutzung ohne die vorgeschriebene Erlaubnis ausgeübt wird. 
Die Entrichtung einer Gebühr oder eines Entgeltes ersetzt die Erlaubnis nicht. 

 
 

10. Die bisherige Tarifstelle 12. „Verkehrsanlagen (ohne Freianlagen)“ wird zu Tarifstelle 
13. „Verkehrsanlagen (ohne Freianlagen)“. 
 
 

11. Die bisherige Tarifstelle 13. „Allgemeine Tarifstelle“ wird zu Tarifstelle 14. „Allgemeine 
Tarifstelle“. 

 
 

§ 3 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 3. Änderungssatzung zur Allgemeinen Gebührensatzung des Kreises 
Steinfurt vom 17.12.2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 5 Absatz 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) wird 
darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Steinfurt, den 17. Dezember 2019 Kreis Steinfurt 
 Der Landrat 
        Az. 10/1 – 01.02.05-001/013 
 gez. Dr. Klaus Effing 
        Landrat 

 

        Kreis Steinfurt 48/2019/250 
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251.  Öffentliche Bekanntmachung der Satzung des Kreises Steinfurt 
über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem 
Gebiet der Fleischhygiene vom 17.12.2019 

 
Aufgrund 
 

- der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlamentes und des Rates über 
amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der 
Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über 
Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel 

- § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) 

- § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf Gebieten des 
Verbraucherschutzes (ZustVOVS NRW) 

- § 5 und § 26 Abs. 1 Buchst. F der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KrO NRW) 

 
hat der Kreistag des Kreises Steinfurt in seiner Sitzung am 16.12.2019 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gebührentatbestand, Gebührenschuldner 

 

(1) Für die in Anhang IV Kapitel II der Verordnung (EU) 2017/625 aufgezählten 
gebührenpflichtigen Amtshandlungen sind Mindestgebühren nach der AVerwGebO 
NRW festgelegt. Aufgrund § 2 Abs. 3 und § 3 GebG NRW werden mit dieser 
Satzung unter Berücksichtigung der Kriterien der Art. 81 und 82 der Verordnung 
(EU) 2017/625 abweichende Gebührensätze erhoben. 

(2) Im Übrigen gelten für die Gebühren- und auslagenerhebung die Vorschriften des 
GebG NRW. 

 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 

(1) Schlachtbetriebe sind Betriebe, in denen die Schlachttieruntersuchung und die 
Fleischuntersuchung oder nur die Fleischuntersuchung durchgeführt wird. 

(2) Erzeugerbetriebe sind Betriebe, in denen nur die Schlachttieruntersuchung ohne 
Fleischuntersuchung durchgeführt wird. 

(3) Großbetriebe sind Schlachtbetriebe im Sinne des § 24 des Tarifvertrages zur 
Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung (TV 
Fleischuntersuchung) mit Ausnahme derjenigen Betriebe, die unter Anlage 2 des 
TV Fleischuntersuchung fallen. 

(4) Kleinbetriebe sind Schlachtbetriebe, die nicht Großbetriebe im Sinne der 
vorhergehenden Regelung sind.  

(5) Kleinbetriebe II sind Betriebe im Sinne der Anlage 2 des TV Fleischuntersuchung. 
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(6) Nimmt ein Schlachtbetrieb seine Tätigkeit neu auf, erfolgt die Einstufung als Groß- 
oder Kleinbetrieb im laufenden Kalenderjahr nach den tatsächlichen monatlichen 
Schlachtzahlen. 

(7) Hausschlachtungen sind Schlachtungen außerhalb gewerblicher Schlachtbetriebe. 
 

§ 3 
Gebührensätze 

 

(1) Die Gebührensätze richten sich nach Anlage 1 dieser Satzung. Soweit die 
Gebühren nach dieser Satzung jedoch niedriger sind als in entsprechenden 
Tarifstellen der AVerwGebO NRW oder der Verordnung (EU) 2017/625, sind 
mindestens die Gebühren nach diesen Regelungen zu erheben. 

(2) Die Gebührensätze sind abschließend. Sie enthalten alle Gebührenanteile für 
Stück- und Stundenvergütung einschl. etwaiger Wegstrecken, Proben und 
Untersuchungen. Zusätzliche Gebühren werden ausschließlich erhoben für 

a. Wartezeiten, die vom Gebührenpflichtigen zu vertreten sind, und 

b. Tätigkeiten zu ungünstigen Zeiten, außerhalb der festgelegten 
Untersuchungszeiten oder an Sonn- und Feiertagen 

entsprechend den Festlegungen in Anlage 1. 

(3) Unterbleibt die Untersuchung, weil die beabsichtigte Tätigkeit aus Gründen, die der 
Gebührenschuldner zu vertreten hat, nicht zu der gemeldeten Zeit ausgeführt 
wurde, ist die Gebühr für die angemeldeten Amtshandlungen zu entrichten. 

 
§ 4 

Schlussbestimmungen 
 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Kreises Steinfurt über die Erhebung von Gebühren 
für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene vom 18.12.2007 außer 
Kraft. 

(3) Für Amtshandlungen vor Inkrafttreten dieser Satzung sind die Regelungen der 
Satzung vom 18.12.2007 jedoch weiter anzuwenden. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung des Kreises Steinfurt über die Erhebung von Gebühren für 
Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene vom 17.12.2019 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 5 Absatz 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) wird 
darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Steinfurt, den 17. Dezember 2019   Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
        Az. 10/1 – 01.02.05-001/021 
        gez. Dr. Klaus Effing 
        Landrat 
 
          
 
  

 
 
 

Anlage 1 – Gebührensätze Fleischuntersuchung im Kreis Steinfurt ab 01.01.2020 
 
 
Kleinbetriebe und Hausschlachtungen 
 

Tierart 

Kleinbetriebe 
Haus- 

schlach-  
tungen 

Staffel 1 
bis 5 Tiere 

Staffel 2 
6 - 35 Tiere 

Staffel 3 
36 - 64 
Tiere 

Staffel 4 
65 - 119 

Tiere 

Staffel 5 
120+ Tiere 

Rinder 25,74 € 21,82 € 18,01 € 15,16 € 12,30 € 37,26 € 

Schweine 15,52 € 11,61 € 10,02 € 8,84 € 7,65 € 48,18 € 

Schweine  
Kleinbetrieb II 

14,77 € 10,86 € 9,42 € 8,35 € 7,27 € -,-- 

Schafe und Ziegen 12,39 € 8,47 € 7,16 € 6,18 € 5,20 € 25,81 € 

Einhufer 40,33 € 36,41 € 31,19 € 27,27 € 23, 35 € 70,21 € 

Haarwild u. a. 13,75 € 9,84 € 8,13 € 6,85 € 5,56 € 26,87 € 

 
Für Tiere, die nicht unter diese Tierarten fallen, sind die Gebühren für eine nach Größe und Gewicht 
vergleichbare Tierart zu erheben. 
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Trichinenuntersuchung 
 

Typ 1 mit Fleischuntersuchung Gebühr siehe Kleinbetriebe oder Hausschlachtung 

Typ 2 ohne Fleischuntersuchung Probenahme durch TA im Betrieb 14,24 € 

Typ 3 ohne Fleischuntersuchung Probenahme durch Jäger 18,33 € 

Typ 4 ohne Fleischuntersuchung Probenahme durch TA außerhalb Betrieb 49,85 € 

 
In den Gebühren sind alle Kosten für Wegstrecken, Probenahmen und Untersuchungen enthalten. 
Aufschläge zu den Gebühren fallen nur in folgenden Fällen an: 
 

Aufschlag bei Kleinbetrieben, Hausschlachtungen und Trichinenuntersuchungen  

für Untersuchungen auf Verlangen zu ungünstigen Zeiten 80% 

wenn das angemeldete Tier nicht zur angegebenen Zeit zur Untersuchung bereit steht 80% 

wenn die Schlachtung ohne besonderen Grund verzögert wird 80% 

wenn die Untersuchung außerhalb der festgesetzten Untersuchungszeiten oder Schlachttagen 
durchgeführt wird 

50% 

 
 
Großbetriebe, Geflügelschlachtbetriebe, Zerlegebetriebe, Hygienekontrollen, Geflügellebendbeschau 
 

Gebühr nach Stundenaufwand: je angefangene ½ Std. Tierarzt 36,60 € 

Gebühr nach Stundenaufwand:je angefangene ½ Std. Fachassistent 22,72 € 

 
An- und Abfahrzeiten sowie vom Gebührenpflichtigen zu vertretende Wartezeiten werden mit in die 
Zeitrechnung einbezogen. Aufschläge zu den Gebühren fallen nur in folgenden Fällen an: 
 

Aufschlag bei Gebühr nach Stundenaufwand TA FA 

für Arbeit an Sonntagen 16,86% 18,26% 

für Arbeit an Wochenfeiertagen, Ostersonntag und Pfingstsonntag 91,15% 98,71% 

für Arbeit an Wochenfeiertagen, die auf einen Sonntag fallen 101,31% 109,65% 

für Arbeit in der Zeit von 21 bis 6 Uhr 14,99% 14,88% 

 
Für alle Gebührenarten gilt:  
Es sind mindestens die Gebühren nach der AVerwGebO NRW zu erheben. 
 
TA = Tierarzt, FA = amtlicher Fachassistent 

 

 
 Kreis Steinfurt 48/2019/251 
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252.  Öffentliche Bekanntmachung der Satzung über die 
Abfallentsorgung im Kreis Steinfurt vom 17.12.2019 
(Abfallentsorgungssatzung) 

 

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), der §§ 2, 3, 5, 5a, 8 und 9 des 
Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.06.1988 (GV. NRW. S. 250), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 442), hat der 
Kreistag des Kreises Steinfurt in seiner Sitzung am 16.12.2019 folgende Satzung 
beschlossen: 

§ 1 

Aufgaben 

(1) Der Kreis betreibt die Entsorgung der Abfälle in seinem Gebiet nach Maßgabe der 
Gesetze und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche 
und wirtschaftliche Einheit.  

(2) Die abfallwirtschaftlichen Aufgaben hat der Kreis auf die Entsorgungsgesellschaft 
Steinfurt mbH (EGST), Im Bioenergiepark 3, 48369 Saerbeck, übertragen. 

 

§ 2 

Umfang der Abfallentsorgung 

Die Entsorgung von Abfällen durch den Kreis Steinfurt umfasst nach Maßgabe des 
Abfallwirtschaftskonzeptes (AWK) Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen, das 
Gewinnen von Stoffen oder Energie aus Abfällen (Abfallverwertung) und das Behandeln, 
Lagern und Ablagern von Abfällen nach Maßgabe dieser Satzung. Das Einsammeln und 
Befördern zur Verwertung und/oder die Behandlung bzw. Ablagerung der Abfälle und der 
Transport zu Umladestationen wird von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 
nach den von ihnen erlassenen Abfallsatzungen und unter Beachtung des AWK des Kreises 
Steinfurt in seiner jeweils gültigen Fassung wahrgenommen. Die erforderlichen 
Festlegungen für die Maßnahmen der kreisangehörigen Gemeinden sind in den § 4, 5 und 
10 berücksichtigt. 

 

§ 3 

Ausgeschlossene Abfälle 

(1) Von der Entsorgung ausgeschlossen sind gem. § 20 Abs. 2 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212 ff.), zuletzt 
geändert durch Art. 2 Abs. 9 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808), mit 
Zustimmung der zuständigen Behörde:  

a) Alle Abfälle, die nicht in der Anlage (Positivkatalog), der Bestandteil dieser 
Satzung ist, aufgeführt sind: Dies gilt auch dann, wenn diese Abfälle mit 
anderen - nicht ausgeschlossene - vermischt sind, ungeachtet des 
Mischungsverhältnisses. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13780&vd_back=N148&sg=0&menu=1
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b) Grundsätzlich von der Entsorgung ausgeschlossen sind flüssige, nicht 
stichfeste, staubende und gasende Abfälle jeglicher Art sowie Abfälle, die 
aufgrund ihrer Temperatur eine Brandgefahr darstellen können, 

c) Verpackungen i. S. d. § 3 des Gesetzes zur Fortentwicklung der 
haushaltsnahen Getrenntfassung von wertstoffhaltigen Abfällen vom 
05.07.2017 (BGBl. I. S. 2234) soweit Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich 
zur Verfügung stehen.  

(2) Über Absatz 1 hinaus kann der Kreis in Einzelfällen mit Zustimmung der oberen 
Abfallwirtschaftsbehörde Abfälle vom Anliefern, Behandeln, Lagern und Ablagern 
ausschließen, wenn diese nach ihrer Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in 
Haushaltungen anfallenden Abfällen entsorgt werden können. 

(3) Soweit Abfälle von der Entsorgung durch den Kreis ausgeschlossen sind, ist der 
Besitzer dieser Abfälle nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zur 
Entsorgung verpflichtet. 

(4) Weitere Abfälle können vom Kreis entsorgt werden, soweit die erforderlichen 
Zulassungen von den jeweils zuständigen Behörden erteilt werden. 

 

§ 4 

Schadstoffhaltige Abfälle 

(1) § 3 Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung auf solche Abfälle aus Haushaltungen, die 
wegen ihres Schadstoffgehaltes zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit getrennter 
Entsorgung bedürfen; dies gilt auch für Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus 
Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den zuvor genannten Abfällen 
entsorgt werden können. Anlieferungsberechtigt für Kleinmengen sind neben 
Haushaltungen nur solche Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebe, bei denen jährlich 
insgesamt nicht mehr als 500 kg, der in der Verordnung über das Europäische 
Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV) vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 
3379 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 
2644 ff.), durch ein Sternchen (*) als gefährlich gekennzeichnete Abfallarten, anfallen. 

(2) Gefährliche Abfälle dürfen, soweit sie aus Haushaltungen stammen, nur zu den von 
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern bekannt gegebenen Terminen an den 
Sammelstellen und Sammelfahrzeugen (Schadstoffmobil) angeliefert werden. Soweit 
sie aus Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieben stammen, sind sie – falls der 
Abfallbesitzer eine Entsorgung nicht selbst oder durch von ihm beauftragte Dritte in 
einer dafür zugelassenen Anlage vornimmt – dem für diesen Zweck eingerichteten 
Sammelsystem, nach vorheriger Anmeldung, zuzuführen. 

(3) Die getrennte Erfassung der Problemabfälle durch das Schadstoffmobil ist mindestens 
4-mal jährlich in jeder Stadt oder Gemeinde durchzuführen.  
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§ 5 

Abfallentsorgungsanlagen und Annahmestellen 

(1) Der Kreis stellt den Eingangsbereich der Zentraldeponie Altenberge für alle Abfälle zur 
Verfügung, soweit  

a) die Abfälle nicht an den in Abs. 2 genannten Anlagen anzuliefern sind oder 

b) die Abfälle nicht an den im Abs. 3 genannten Anlagen angeliefert werden. 

(2) Folgende weitere Annahmestellen werden vom Kreis zur Verfügung gestellt, an denen 
die nachfolgend aufgeführten Abfälle anzuliefern sind:  

a) Für Grünabfälle (Gartenabfälle, wie z.B. Strauch-, Hecken-, Rasen- und 
Staudenschnitt, jedoch keine Küchenabfälle wie z.B. Speisereste, Obst-, 
Gemüseabfälle oder Eierschalen):  

 Kompostwerk Saerbeck, Im Bioenergiepark 16, 48369 Saerbeck 

 Reterra West GmbH & Co. KG, Westenfeld 107a, 48341 Altenberge 

 Manfred Woitzel GmbH & Co. KG, Zeppelinstraße 13, 49479 
Ibbenbüren 

 Kockmann GmbH, Weinerpark 17, 48607 Ochtrup 

 Kockmann GmbH, Wertstoffhof Steinfurt-Burgsteinfurt, Carl-Benz-
Straße 13, , 48565 Steinfurt 

 B. Lewedag GmbH & Co. KG, Hullmanns Damm 15, 49525 Lengerich 
(bis 3 m³ je Anlieferung) 

 Lohmann Containerdienst GmbH, Gutenbergstraße 7, 48282 
Emsdetten (bis 3 m³ je Anlieferung)  

 Martin Mülder GmbH, Sternbusch 50, 48282 Emsdetten (bis 3,0 m³ je 
Anlieferung)  

b) Für Bioabfälle (auch Küchen- und Speiseabfälle) aus kommunalen 
Sammlungen:  

 Kompostwerk Saerbeck, Im Bioenergiepark 16, 48369 Saerbeck für 
alle Städte und Gemeinden des Kreises Steinfurt 

c) Für Papier/Pappe/Kartonagen (PPK):  

 Lohmann Containerdienst GmbH, Gutenbergstraße 7, 48282 
Emsdetten  für die Städte und Gemeinden Emsdetten, Neuenkirchen, 
Saerbeck und Steinfurt 

 B. Lewedag GmbH & Co. KG, Hullmanns Damm 15, 49525 Lengerich 
für die Städte und Gemeinden Ladbergen, Lengerich, Lienen und 
Tecklenburg 

 Kockmann GmbH, Weinerpark 17, 48607 Ochtrup  für die Städte und 
Gemeinden Metelen, Ochtrup und Wettringen 

 Manfred Woitzel GmbH & Co. KG, Zeppelinstraße 13, 49479 
Ibbenbüren für die Städte  und Gemeinden Hörstel, Hopsten, 
Ibbenbüren, Mettingen und Recke 
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 Reterra West GmbH & Co. KG, Westenfeld 107a, 48341 Altenberge 
für die Städte und  Gemeinden Altenberge, Horstmar, Laer und 
Nordwalde 

 Levien Industrieentsorgung und Rohstoffrecycling GmbH, Carl-
Stolcke-Str. 2-6, 49090 Osnabrück für die Gemeinden Lotte und 
Westerkappeln 

d) Für Abfälle gem. § 4: 

 das Schadstoffmobil und  

 für die Stadt Rheine die Annahmestelle auf dem Wertstoffhof der 
Technischen Betriebe Rheine AöR 

e) Für Elektro- und Elektronikgeräte, soweit diese Geräte nicht nach dem 
Elektro- und Elektronikgerätegesetz zu entsorgen sind:  

 Lohmann Containerdienst GmbH, Gutenbergstraße 7, 48282 
Emsdetten 

f) Für Krankenhausabfälle (Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 
infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt 
werden, z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung und 
Windeln): 

 2M Entsorgung GmbH, Sandkampstraße 219, 48432 Rheine  

(3) Folgende Abfälle können an der Zentraldeponie Altenberge oder an den nachstehend 
aufgeführten Annahmestellen angeliefert werden:  

a) Für Sperrmüll aus kommunaler Sammlung: 

 2M Entsorgung GmbH, Sandkampstraße 219, 48432 Rheine für die 
Stadt Rheine 

 Manfred Woitzel GmbH & Co. KG, Zeppelinstraße 13, 49479 
Ibbenbüren für die Städte und Gemeinden Hörstel, Hopsten, 
Mettingen, Ibbenbüren und Recke 

 B. Lewedag GmbH & Co. KG, Hullmanns Damm 15, 49525 Lengerich 
für die Städte und Gemeinden Ladbergen, Lengerich, Lienen, Lotte, 

Tecklenburg und Westerkappeln 

b) Für nicht aus den kommunalen Sammlungen stammende gemischte 
Siedlungsabfälle aus dem Kleingewerbe (bis max. 5 m³ im Einzelfall) und 
aus privaten Haushaltungen (Kleinanlieferer):  

 Kompostwerk Saerbeck, Im Bioenergiepark 16, 48369 Saerbeck 

 2M Entsorgung GmbH, Sandkampstraße 219, 48432 Rheine 

 Manfred Woitzel GmbH & Co. KG, Zeppelinstraße 13, 49479 
Ibbenbüren 

 B. Lewedag GmbH & Co. KG, Hullmanns Damm 15, 49525 Lengerich 

 Büscher-Seifert, Neuenkirchener Straße 158, 49497 Mettingen 

 Kockmann GmbH, Wertstoffhof Steinfurt-Burgsteinfurt, Carl-Benz-
Straße 13, , 48565 Steinfurt 
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 Lohmann Containerdienst GmbH, Gutenbergstraße 7, 48282 
Emsdetten 

(4) Der Kreis ist berechtigt, im Einzelfall von der Zuordnung abzuweichen, wenn dies aus 
Gründen einer ordnungsgemäßen Entsorgung oder aus organisatorischen oder 
technischen Gründen erforderlich ist, soweit die erforderlichen Zulassungen von den 
jeweils zuständigen Behörden erteilt werden.  

 

§ 6 

Anschluss- und Benutzungsrecht für Besitzer von Abfällen 

Der Besitzer, dessen Abfälle vom Einsammeln und Befördern durch eine kreisangehörige 

Gemeinde ausgeschlossen sind, ist berechtigt, vom Kreis bzw. der EGST das Behandeln, 
Lagern und Ablagern der Abfälle zu verlangen, soweit der Kreis diese Abfälle nicht 
seinerseits von der weiteren Entsorgung ausgeschlossen hat (Anschluss- und 
Benutzungsrecht). 

 

§ 7 

Anschluss- und Benutzungszwang für Besitzer von Abfällen 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet des Kreises liegenden Grundstücks ist verpflichtet, 
sein Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschließen, 
wenn das Grundstück von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wird 
(Anschlusszwang). Der Eigentümer eines Grundstücks als Anschlusspflichtiger und 
jeder andere Abfallbesitzer (z. B. Mieter, Pächter) ist verpflichtet, die auf seinem 
Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur Verwertung aus privaten 
Haushaltungen im Rahmen der §§ 2 bis 6 der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungszwang). Abfälle aus privaten 
Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 S. 1 KrWG i. V. m. § 2 Nr. 2 der Verordnung 
über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten 
Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV) vom 18.04.2017 
(BGBl. I. S. 896, zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 05. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2234) Abfälle, die in privaten Haushaltungen im Rahmen der privaten 
Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- 
oder Gebäudeteilen sowie anderen vergleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen und 
Einrichtungen des betreuten Wohnens.  

(2) Eigentümer von Grundstücken oder Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, 
die nicht zu Wohnzwecken sondern anderweitig, z. B. gewerblich/industriell genutzt 
werden, haben gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen 
Grundstücken Abfälle zur Beseitigung im Sinne des § 17 Abs. 1 S. 2 KrWG anfallen. 
Sie haben nach § 7 Abs. 1 GewAbfV insbesondere für gewerbliche Siedlungsabfälle 
im Sinne des § 2 Nr. 1 GewAbfV, die nicht verwertet werden, eine Pflichtrestmülltonne 
nach den näheren Maßgaben der Satzungen der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden zu nutzen. Gewerbliche Siedlungsabfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen sind Siedlungsabfälle, die in Kapitel 
20 der Anlage der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis aufgeführt sind. 

(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach den Absätzen 1 und 2 besteht auch für 
Grundstücke, die gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten Haushalten zu 
Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstücke). 

(4) Der Besitzer, dessen Abfälle vom Einsammeln und Befördern durch eine 
kreisangehörige Stadt oder Gemeinde ausgeschlossen sind, ist verpflichtet, das 
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Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle in den vom Kreis zur Verfügung gestellten 
Abfall-entsorgungsanlagen vornehmen zu lassen, soweit der Kreis diese Abfälle nicht 
seinerseits von der weiteren Entsorgung ausgeschlossen hat und soweit der 
Abfallerzeuger und –besitzer nach § 17 Abs. 1 KrWG zur Überlassung verpflichtet ist 
(Anschluss- und Benutzungszwang). Dies gilt auch für den Fall des § 7 Abs. 1 
GewAbfV, wenn eine kreisangehörige Stadt oder Gemeinde das Einsammeln und 
Befördern ausgeschlossen hat. Der Benutzungszwang besteht nicht,  

 soweit Abfälle nach § 3 von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind, 

 soweit Abfälle, die nicht gefährlich sind, durch ordnungsgemäß angezeigte 
gemeinnützige Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen 
Verwertung zugeführt werden, 

 soweit Abfälle, die nicht gefährlich sind, durch gewerbliche Sammlung einer 
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, wenn 
und soweit dies dem Kreis nachgewiesen wird und nicht überwiegende 
öffentliche Interessen entgegenstehen. 

 

§ 8 

Inanspruchnahme der Abfallentsorgungsanlagen und Annahmestellen  

durch die Städte und Gemeinden 

(1) Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben im Rahmen der §§ 1 - 4 die in 
ihrem Gebiet anfallenden Abfälle einzusammeln und zu den vom Kreis dafür gem. § 5 
zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen und Annahmestellen zu befördern. 

(2) Kommunale Bioabfälle sollen innerhalb von 2 Werktagen nach Sammlung zur 
Annahmestelle gem. § 5 Abs. 2 b) befördert werden.  

 

§ 9 

Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen und Annahmestellen 

(1) Die Benutzung der vom Kreis zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen und 
Annahmestellen richtet sich, soweit darüber in dieser Satzung nichts enthalten ist, 
nach der jeweiligen Betriebsordnung.  

(2) Abfälle, die die Gemeinden nach ihren satzungsrechtlichen Bestimmungen vom 
Einsammeln und Befördern ausgeschlossen haben, sind von den Abfallbesitzern bei 
der hierfür nach § 5 vorgesehenen Abfallentsorgungsanlage und Annahmestelle 
anzuliefern. 

(3) Der Kreis oder der von ihm beauftragte Dritte kann Abfälle zurückweisen, wenn die 
Anforderungen der Benutzungsordnung nicht eingehalten werden, im Einzelfall 
entstehende Mehrkosten sind vom Abfallanlieferer über die nach § 17 zu zahlende 
Gebühr bzw. Entgelte hinaus zu tragen. Dies gilt auch für angelieferte Abfälle, die von 
der Entsorgung ausgeschlossen sind. 

(4) Wird ein Gemisch aus zwei oder mehr Abfallarten angeliefert, jedoch nur als eine 
Abfallart deklariert, so ist die jeweils höhere Gebühr bzw. das jeweils höhere Entgelt 
zu zahlen. 

(5) Für Bioabfall- und Grüngutanlieferungen mit einem Störstoffanteil von mehr als 4 
Gew.-% ist eine erhöhte Gebühr zu entrichten. Die Höhe dieser Gebühr ergibt sich aus 
der jeweils gültigen "Gebührensatzung für die Benutzung der 
Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Steinfurt".   
Im Einzelfall entstehende Mehrkosten (z. B. Analyse- und Sortierkosten) sind von der 
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für die Einsammlung zuständigen kreisangehörigen Kommune über die nach § 17 zu 
zahlende Gebühr hinaus zu tragen. 

§ 10 

Verwertung von Abfällen 

(1) Der Kreis stellt im Rahmen seiner Zuständigkeit die Verwertung von 
Papier/Pappe/Kartonagen (PPK) sowie von Bioabfällen durch die Beauftragung Dritter 
sicher.  

(2) Besitzer, deren Abfälle vom Einsammeln und Befördern durch kreisangehörige Städte 
oder Gemeinden ausgeschlossen sind, haben Papier/Pappe/Kartonagen, Hohlglas 
und Bioabfälle getrennt von anderen Abfällen einer Verwertung zuzuführen. 

(3) Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben zur Verwertung folgende Abfälle 
mindestens in dem nachfolgend festgelegten Umfang getrennt zu erfassen: 

 Papier/Pappe/Kartonagen sollen im Rahmen einer regelmäßigen 
Grundstücksentsorgung (Holsystem mittels Papiermonotonne) getrennt von 
anderen Abfällen eingesammelt und einer Verwertung zugeführt werden. 
Der Abfuhrrhythmus soll einen Monat nicht überschreiten. 

 Bioabfälle sollen im Rahmen einer regelmäßigen Grundstücksentsorgung 
(Holsystem mittels Bioabfalltonne) getrennt von anderen Abfällen 
eingesammelt und einer Verwertung zugeführt werden. Der 
Abfuhrrhythmus soll zwei Wochen nicht überschreiten. 

(4) Von den abfallwirtschaftlichen Festlegungen kann der Kreis im Einzelfall auf 
begründeten Antrag hin widerruflich Ausnahmen zulassen. Die Ausnahmen können 
befristet und mit Nebenbestimmungen versehen werden.  

 

§ 11 

Getrennthaltung von Abfällen 

Vorbehaltlich anderer bundes- oder landesrechtlicher Regelungen haben nicht an die 
öffentliche Abfallentsorgung angeschlossene Personen, Betriebe und Einrichtungen 
einschl. der Beförderer Abfälle getrennt zu halten und den für den jeweiligen Abfallstoff 
eingerichteten örtlichen Sammelsystemen (öffentlich aufgestellten Sammelbehältern, 
Einzelwertstoffbehältern im Holsystem oder Straßensammlungen) bzw. 
Verwertungsanlagen zuzuführen, wenn dadurch bestimmte Abfallarten verwertet oder für 
sie vorgesehene Entsorgungswege genutzt werden können. Von dieser Verpflichtung kann 
der Kreis durch Ausnahmegenehmigung im Einzelfall oder durch Allgemeinverfügung 
entbinden. 

 

§ 12 

Anmeldepflichten 

(1) Die kreisangehörigen Gemeinden haben der EGST jede wesentliche Änderung für die 
anfallenden Abfälle nach Zusammensetzung und Menge unverzüglich zu melden.  

(2) Das Gleiche gilt für den Besitzer von Abfällen, sofern dieser nach § 7 seine Abfälle 
unmittelbar dem Kreis bzw. der EGST zu überlassen hat, und zwar auch für den 
erstmaligen Anfall von Abfällen. Wechselt der Inhaber des Betriebes, aus dem bisher 
regelmäßig Abfälle zu einer der in § 5 Abs. 1 und 2 aufgeführten 
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Abfallentsorgungsanlagen und Annahmestellen unmittelbar befördert worden sind, so 
hat der neue Inhaber dies der EGST unverzüglich mitzuteilen. 

 

§ 13 

Auskunftspflicht und Betretungsrecht 

(1) Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, über § 12 hinaus alle für die Abfallentsorgung 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige 
Abfälle anfallen, sind verpflichtet, das Betreten der Grundstücke zum Zwecke der 
Überwachung der Getrennthaltung und Verwertung von Abfällen zu dulden (§ 19 
KrWG). 

(3) Den Beauftragten des Kreises ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung 
befolgt werden, ungehinderter Zutritt zu Grundstücken und insbesondere zu solchen 
Betrieben zu gewähren, bei denen Abfälle anfallen: Auf den Grundstücken vorhandene 
Sammelstellen für Abfälle müssen zu diesem Zweck jederzeit zugänglich sein. 

(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. Wird einer Anordnung nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist entsprochen, ist der Kreis berechtigt, die 
notwendigen Zwangsmittel nach §§ 55 ff. des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.2003 
(GV. NRW. 2003, S. 24), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 
2016 (GV. NRW. S. 557), anzuwenden, insbesondere die erforderlichen Maßnahmen 
auf Kosten des Anschlussberechtigten durchzuführen oder von anderen durchführen 
zu lassen. 

(5) Die Beauftragten haben sich durch einen vom Kreis ausgestellten Dienstausweis 
auszuweisen. 

§ 14 

Abfallberatung 

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden informieren und beraten über die 
Möglichkeiten der Vermeidung und Verwertung sowie der umweltgerechten Entsorgung von 
Abfällen aus Haushaltungen. Für Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen obliegt diese 
Aufgabe der EGST. 

 

§ 15 

Unterbrechung der Abfallentsorgung 

(1) Unterbleibt die dem Kreis obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden 
Einschränkungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von 
Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten oder behördlichen 
Verfügungen, werden die erforderlichen Maßnahmen sobald wie möglich nachgeholt. 

(2) Im Fall des Abs. 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder Entgelte 
oder auf Schadensersatz. 

§ 16 

Anfall der Abfälle 

(1) Als angefallen zum Ablagern, Behandeln oder Umladen in den vom Kreis zur 
Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen/Annahmestellen gelten dem Kreis 
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nach § 17 Abs. 1 KrWG zu überlassende Abfälle, sobald die Voraussetzungen des 
Abfallbegriffs des § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind. 

(2) Die Abfälle gehen in das Eigentum des Kreises über, sobald sie bei der 
Abfallentsorgungsanlage/Annahmestelle angenommen sind.  

(3) Der Kreis ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu 
lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt.  

(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene Abfälle zu durchsuchen oder 
wegzunehmen.  

 

§ 17 

Gebühren und Entgelte 

Für die Inanspruchnahme der in § 5 Abs. 1 bis 3 aufgeführten Abfallentsorgungsanlagen 
und Annahmestellen werden Benutzungsgebühren nach der zu dieser Satzung erlassenen 
"Gebührensatzung für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Steinfurt" 
in der jeweils gültigen Fassung erhoben, mit Ausnahme der Inanspruchnahme der 
Abfallentsorgungsanlagen und Annahmestellen mit Abfällen, die von den Abfallbesitzern 
außerhalb der kommunalen Einsammlung überlassen werden und aus anderen 
Herkunftsbereichen als aus privaten Haushaltungen stammen. Erzeugern oder Anlieferern 
dieser nicht aus Haushaltungen stammenden Abfälle werden grundsätzlich Entgelte 
entsprechend der der Gebührensatzung beigefügten Entgeltordnung von der EGST direkt 
in Rechnung gestellt. 

§ 18 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt 
ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem 
er 

1. vom Einsammeln und Befördern durch kreisangehörige Gemeinden 
ausgeschlossene Abfälle nicht bestimmungsgemäß zu einer vom Kreis zur 
Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlage und Annahmestelle befördert (§ 7 
und § 9 Abs. 2), 

2. Abfälle unter Verstoß gegen §§ 3 und 5 an den Abfallentsorgungsanlagen und 
Annahmestellen anliefert, 

3. entgegen § 4 Abs. 1 S. 2 Abfälle anliefert, 

4. entgegen § 9 Abs. 1 gegen Betriebsordnungen für Abfallentsorgungsanlagen 
verstößt, 

5. den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Abfalls 
nicht unverzüglich anmeldet (§ 12), 

6. entgegen § 13 Abs. 1 erforderliche Auskünfte nicht, nicht richtig, unvollständig 
oder nicht fristgerecht abgibt oder Anordnungen nach § 13 Abs. 4 S. 1 nicht 
befolgt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR geahndet werden, 
soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße 
vorsehen.  
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§ 19 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Abfallentsorgung des Kreises Steinfurt vom 17.12.2018 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Steinfurt wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 5 Absatz 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) wird 
darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Steinfurt, den 17. Dezember 2019   Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
        Az. 10/1 – 01.02.05-001/008 
        gez. Dr. Klaus Effing 
 Landrat 
 
 Kreis Steinfurt 48/2019/252 
 
 
 
 
 

Anlage zur Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Steinfurt (§ 3 Abs. 1 a) 

 

Abfallartenkatalog (Positivliste) 
Die zur Entsorgung zugelassenen Abfälle sind im Folgenden mit einem Abfallschlüssel 
gemäß der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
Verordnung – AVV) vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 3379 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 2644 ff.), aufgelistet. Für Abfallarten, die mit 
Indizes gekennzeichnet sind, ist eine Entsorgung durch den Kreis Steinfurt nur unter 
Berücksichtigung der jeweils angeführten Indizes möglich (Erläuterungen am Ende dieser 
Auflistung).  
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Abfälle, die nicht abgelagert werden, also vorbehandelt werden, dürfen 

(1) eine Kantenlänge von 2 m nicht überschreiten und  

(2) nicht gerollt, mehrlagig und gebündelt sein.  

Weiterhin werden größere Mengen von mit Blut oder anderen Sekreten sichtbar verunreinigte Abfälle aus dem 
medizinischen Bereich nur angenommen, wenn sie in undurchsichtigen, flüssigkeitsundurchlässigen und 
verschlossenen Kunststoffsäcken (Polyethylen mit mind. 0,05 mm Folienstärke) der Abfallentsorgung 
zugeführt werden. 

 

Abfall-

schlüssel 
Index Abfallbezeichnung 

01   Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der 

physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen 

entstehen 

01 03   Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von 

metallhaltigen Bodenschätzen 

01 03 07  *, 1 andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und 

chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen 

01 03 09  1 Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von 

Rotschlamm, der unter 01 03 07 fällt 

    

01 04   Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von 

nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 

01 04 07  *, 1 gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen 

Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 

01 04 08  1 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch, mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 

04 07 fallen 

01 04 09  1 Abfälle von Sand und Ton 

01 04 10  1 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 

fallen 

01 04 11  1 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 

01 04 12  1 Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung 

von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 

11 fallen 

01 04 13  1 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 04 07 fallen 

    

01 05   Bohrschlämme und andere Bohrabfälle 

01 05 04  1 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen 

01 05 05  *, 1 ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle 

01 05 06  *, 1 Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
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01 05 07  1 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 05 05 und 01 05 06 fallen 

01 05 08  1 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 05 05 und 01 05 06 fallen 

    

02   Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, 

Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von 

Nahrungsmitteln 

02 01   Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, 

Jagd und Fischerei 

02 01 01  1 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen 

02 01 02    Abfälle aus tierischem Gewebe 

02 01 03    Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 

02 01 04   Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) 

    

02 02    Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und 

anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs 

02 02 03    für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

    

02 03    Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, 

Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee und Tabak, aus der 

Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie 

der Zubereitung und Fermentierung von Melasse 

02 03 01   1 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und 

Abtrennprozessen 

02 03 03    Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln 

02 03 04    für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

    

02 04   Abfälle aus der Zuckerherstellung 

02 04 01  1 Rübenerde 

02 04 02  1 nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm 

    

02 05    Abfälle aus der Milchverarbeitung 

02 05 01    für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
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02 06    Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren 

02 06 01    für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

    

02 07   Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien 

Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) 

02 07 01   1 Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerungen des 

Rohmaterials 

02 07 02   1 Abfälle aus der Alkoholdestillation 

02 07 03  1 Abfälle aus der chemischen Behandlung 

02 07 04   1 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

    

03   Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, 

Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe 

03 01   Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und 

Möbeln 

03 01 01   Rinden und Korkabfälle 

03 01 04  * Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche 

Stoffe enthalten 

03 01 05   Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 

    

03 03   Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, 

Karton und Pappe 

03 03 01   Rinden- und Holzabfälle 

03 03 02   1 Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) 

03 03 05    De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling 

03 03 07   mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und 

Pappabfällen 

03 03 08   Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling 

03 03 10    Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen 

Abtrennung 

    

04   Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie 

04 01    Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie 

04 01 01    Fleischabschabungen und Häuteabfälle 
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04 01 06   1 chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen 

Abwasserbehandlung 

04 01 07   1 chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen 

Abwasserbehandlung 

04 01 08   1 chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, 

Falzspäne) 

04 01 09   1 Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish 

    

04 02   Abfälle aus der Textilindustrie 

04 02 09   Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) 

04 02 10    organische Stoffe aus Naturstoffen (z. B. Fette, Wachse) 

04 02 14  * Abfälle aus dem Finish, die organische Lösemittel enthalten 

04 02 15    Abfälle aus dem Finish, mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen 

04 02 21   Abfälle aus unbehandelten Textilfasern 

04 02 22   Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern 

    

05   Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse 

05 01   Abfälle aus der Erdölraffination 

05 01 13  1 Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung 

    

06   Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen 

06 03   Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 

von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden 

06 03 13  *, 1 feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten 

06 03 14   1 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 

06 03 13 fallen 

06 03 15  *, 1 Metalloxide, die Schwermetalle enthalten 

06 03 16  1 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen 

    

06 13   Abfälle aus anorganischen chemischen Prozessen a.n.g. 

06 13 03  1 Industrieruß 

06 13 04  *, 3 Abfälle aus der Asbestverarbeitung 

    

07   Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen 
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07 01    Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 

organischer Grundchemikalien 

07 01 08  * andere Reaktions- und Destillationsrückstände 

    

07 02   Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 

von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern 

07 02 08  * andere Reaktions- und Destillationsrückstände 

07 02 13   Kunststoffabfälle 

    

07 06    Abfälle aus Herstellung, Zubereitung und Anwendung (HZVA) von Fetten, 

Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und 

Körperpflegemitteln 

07 06 08  * andere Reaktions- und Destillationsrückstände 

    

08   Abfälle aus HZVA von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), 

Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben 

08 01    Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 

und Entfernung von Farben und Lacken 

08 01 12    Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen 

    

08 03    Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 

von Druckfarben 

08 03 17  *, 1 Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

08 03 18   1 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen 

       

08 04    Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 

von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender 

Materialien) 

08 04 10    Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 

09 fallen 

    

09   Abfälle aus der fotografischen Industrie 

09 01   Abfälle aus der fotografischen Industrie 

09 01 07   Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten 

09 01 08   Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen 

enthalten 
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10   Abfälle aus thermischen Prozessen 

10 01   Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) 

10 01 01  1 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von 

Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt 

10 01 02  1 Filterstäube aus Kohlefeuerung 

10 01 03  1 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz 

10 01 04  *, 1 Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung 

10 01 05  1 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester 

Form 

10 01 14  *, 1 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der 

Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 01 15  1 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der 

Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen 

10 01 16  *, 1 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 01 17  1 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 01 16 fallen 

    

10 02   Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie 

10 02 01  1 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke 

10 02 02  1 unverarbeitete Schlacke 

10 02 07  *, 1 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

10 02 08  1 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 02 07 fallen 

10 02 13  *, 1 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

10 02 14  1 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 10 02 13 fallen 

10 02 15  1 andere Schlämme und Filterkuchen 

    

10 03   Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie 

10 03 25  *, 1 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

10 03 26  1 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 10 03 25 fallen 
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10 06   Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie 

10 06 04  1 andere Teilchen und Staub 

    

10 07   Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie 

10 07 04  1 andere Teilchen und Staub 

    

10 08   Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie 

10 08 04  1 andere Teilchen und Staub 

    

10 09   Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl 

10 09 03  1 Ofenschlacke 

10 09 05  *, 1 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 

10 09 06  1 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 09 05 fallen 

10 09 07  *, 1 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen 

10 09 08  1 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 09 07 fallen 

    

10 10   Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen 

10 10 05  *, 1 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 

10 10 06  1 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 10 05 fallen 

10 10 07  *, 1 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen 

10 10 08  1 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 10 07 fallen 

    

10 11   Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen 

10 11 03  1 Glasfaserabfall 

10 11 11  *, 1 Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten (z. 

B. aus Elektronenstrahlröhren) 

10 11 12  1 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt 

    

10 12   Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen 

Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug 
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10 12 01  1 Rohmischungen vor dem Brennen 

10 12 03  1 Teilchen und Staub 

10 12 05  1 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 

10 12 06  1 verworfene Formen 

10 12 08  1 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem 

Brennen) 

10 12 09  *, 1 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 12 10  1 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 12 09 fallen 

    

10 13   Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und 

Erzeugnissen aus diesen 

10 13 01  1 Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen 

10 13 04  1 Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk 

10 13 06  1 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) 

10 13 09  *, 2 asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement 

10 13 10  1 Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 13 09 fallen 

10 13 11  1 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen 

10 13 14  1 Betonabfälle und Betonschlämme 

    

11   Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung 

von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisen-Hydrometallogie  

11 01   Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung 

von Metallen und anderen Werkstoffen (z. B. Galvanik, Verzinkung, 

Beizen, Ätzen, Phosphatieren, alkalisches Entfetten und Anodisierung) 

11 01 09  *, 1 Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten 

11 01 10  1 Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 

fallen 

11 01 13  *, 1 Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten 

11 01 14   1 Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13 fallen 

    

12   Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der 

physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen 

und Kunststoffen 
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12 01   Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der 

physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen 

und Kunststoffen 

12 01 01   Eisenfeil- und -drehspäne 

12 01 02   Eisenstaub und -teile 

12 01 03   NE-Metallfeil- und -drehspäne 

12 01 05   Kunststoffspäne und -drehspäne 

12 01 12  * gebrauchte Wachse und Fette 

12 01 14  *, 1 Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten 

12 01 15  1 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen 

12 01 16  *, 1 Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

12 01 17  1 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen 

12 01 20  *, 1 gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 

12 01 21  1 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 

20 fallen 

    

13   Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und 

Ölabfälle, die unter 05, 12 und 19 fallen) 

13 05    Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern 

13 05 03  *, 1 Schlämme aus Einlaufschächten 

    

15   Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und 

Schutzkleidung (a. n. g.) 

15 01   Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle) 

15 01 01   Verpackungen aus Papier und Pappe 

15 01 02   Verpackungen aus Kunststoff 

15 01 03   Verpackungen aus Holz 

15 01 04   Verpackungen aus Metall 

15 01 05   Verbundverpackung 

15 01 06   gemischte Verpackungen 

15 01 07   Verpackungen aus Glas 

15 01 10  * Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
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15 02   Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung 

15 02 02  * Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und 

Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

15 02 03   Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen 

    

16   Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind 

16 01   Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler 

Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der 

Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 1606 und 1608) 

16 01 03  4 Altreifen 

16 05   Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien 

16 05 06  * Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche 

enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien 

16 05 07  * gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen 

oder solche enthalten 

16 05 09   gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 

07 oder 16 05 08 fallen 

    

16 11   Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien 

16 11 01  *, 1 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus 

metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

16 11 02  1 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus 

metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 

fallen 

16 11 03  *, 1 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen 

Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

16 11 04  1 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen 

16 11 05  *, 1 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen 

Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

16 11 06  1 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen 

    

17   Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten 

Standorten) 

17 01   Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik 
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17 01 01  1 Beton 

17 01 02  1 Ziegel 

17 01 03  1 Fliesen, Ziegel und Keramik 

17 01 06  *, 1 Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und 

Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten 

17 01 07  1 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 17 01 06 fallen 

    

17 02   Holz, Glas und Kunststoff 

17 02 01   Holz 

17 02 02  1 Glas 

17 02 03   Kunststoff 

17 02 04  *, 1 Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

    

17 03   Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte 

17 03 02   Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 

    

17 04    Metalle (einschließlich ihrer Legierungen) 

17 04 01    Kupfer, Bronze, Messing 

17 04 02    Aluminium 

17 04 05    Eisen und Stahl 

17 04 06    Zinn 

17 04 07    gemischte Metalle 

17 04 10  * Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten 

17 04 11    Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen 

    

17 05   Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine 

und Baggergut 

17 05 03  *, 1 Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 

17 05 04  1 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 

17 05 05  *, 1 Baggergut, das gefährliche Stoffen enthält 

17 05 06  1 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt 

17 05 07  *, 1 Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält 
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17 05 08  1 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt 

    

17 06   Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe 

17 06 01  *, 2 Dämmmaterial, das Asbest enthält 

17 06 03  *, 1 anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche 

Stoffe enthält 

17 06 04  1 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 

fällt 

17 06 05  *, 2 asbesthaltige Baustoffe  

    

17 08   Baustoffe auf Gipsbasis 

17 08 01  *, 1 Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

17 08 02  1 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 

    

17 09   Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 

17 09 03  *, 1, 2 sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die 

gefährliche Stoffe enthalten 

17 09 04  1 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 

01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 

    

18   Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und 

Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht unmittelbar 

aus der Krankenpflege stammen) 

18 01   Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung 

von Krankheiten beim Menschen 

18 01 01  1 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) 

18 01 04   Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 

keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und 

Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) 

18 01 06  * Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 

18 01 07   Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen 

18 01 08  * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 

18 01 09   Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen 

18 01 10  * Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin 
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18 02   Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei 

Tieren 

18 02 01  1 spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 

02 fallen 

18 02 03    Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 

keine besonderen Anforderungen gestellt werden 

18 02 05  * Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 

18 02 06   Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen 

    

19   Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen 

Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für 

den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke 

19 01   Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen 

19 01 02    Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt 

19 01 11  *, 1 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 01 12  1, 3 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 

19 01 11 fallen 

    

19 05    Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen 

19 05 01   1 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen 

19 05 02   1 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen 

19 05 03   1 nicht spezifikationsgerechter Kompost 

       

19 06    Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen 

19 06 04   1 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von 

Siedlungsabfällen 

19 06 06   1 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und 

pflanzlichen Abfällen 

    

19 08   Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a.n.g. 

19 08 01  1 Sieb- und Rechenrückstände 

19 08 02  1 Sandfangrückstände 

19 08 05   1 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser 

19 08 11  *, 1 Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die 

gefährliche Stoffe enthalten 
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Abfall-

schlüssel 
Index Abfallbezeichnung 

19 08 12   1 Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen 

19 08 13  *, 1 Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von 

industriellem Abwasser enthalten 

19 08 14  1 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen 

    

19 09   Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch 

oder industriellem Brauchwasser 

19 09 02  1 Schlämme aus der Wasserklärung 

19 09 03  1 Schlämme aus der Dekarbonatisierung 

19 09 04   1 gebrauchte Aktivkohle 

19 09 05   1 gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze 

19 09 06  1 Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern 

    

19 12   Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, 

Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. 

19 12 01   Papier und Pappe 

19 12 02    Eisenmetalle 

19 12 03    Nichteisenmetalle 

19 12 04    Kunststoff und Gummi 

19 12 05  1 Glas 

19 12 06  * Holz, das gefährliche Stoffe enthält 

19 12 07    Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt 

19 12 08    Textilien 

19 12 09  1 Mineralien (z. B. Sand, Steine) 

19 12 11  *, 1 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 

Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 12 12  1 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 

Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

    

19 13   Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser 

19 13 01  *, 1 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 13 02  1 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 19 13 01 fallen 
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Abfall-

schlüssel 
Index Abfallbezeichnung 

    

20   Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und 

industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich 

getrennt gesammelter Fraktionen 

20 01   Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) 

20 01 01   Papier und Pappe 

20 01 02  1 Glas 

20 01 08    biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 

20 01 10   Bekleidung 

20 01 11   Textilien 

20 01 27  * Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

20 01 28   Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 20 01 27 fallen 

20 01 31  * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 

20 01 32   Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen 

20 01 37  * Holz, das gefährliche Stoffe enthält 

20 01 38   Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 

20 01 39   Kunststoffe 

20 01 40    Metalle 

    

20 02   Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) 

20 02 01    biologisch abbaubare Abfälle 

20 02 02  1 Boden und Steine 

20 02 03  1 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle 

    

20 03   Andere Siedlungsabfälle 

20 03 01   gemischte Siedlungsabfälle 

20 03 02   Marktabfälle 

20 03 03  1 Straßenkehricht 

20 03 06  1 Abfälle aus der Kanalreinigung 

20 03 07   Sperrmüll 
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Index: 

Den im Abfallartenkatalog verwendeten Indizes wird nachfolgende Bedeutung zugeordnet: 

1 Es ist vor der Anlieferung durch eine Deklarationsanalyse nachzuweisen, dass der Abfall 
die Zuordnungskriterien der Parameter des Anhanges 3, Tabelle 2 Spalte 7 der 
Deponieverordnung (DepV) – in der jeweils gültigen Fassung und der 
Genehmigungsbescheide der Bezirksregierung Münster für die Zentraldeponie 
Altenberge einhält. 

2 Die Anforderungen des LAGA-Merkblattes „Entsorgung asbesthaltiger Abfälle“ vom 
06.09.1995 in der überarbeiteten Fassung vom September 2009 sowie die Technischen 
Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 519) - in der jeweils gültigen Fassung - sind einzuhalten. 

3 Dieser Abfall wird in einem gesondert ausgewiesenen Monobereich der Zentraldeponie 
Altenberge abgelagert. 

* Die mit einem * versehenen Abfallarten im Positivkatalog sind gefährliche Abfälle gem. 
§ 48 Kreislaufwirtschaftsgesetz. 

4 Altreifen werden ausschließlich am Wertstoffhof in Saerbeck in haushaltsüblichen 
Mengen von Privatpersonen angenommen 

 
 
         Kreis Steinfurt 48/2019/252 
 
 
 
 
 
 
 

253.  Öffentliche Bekanntmachung der Satzung des Kreises Steinfurt 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung  
von Abfallentsorgungsanlagen vom 17.12.2019 
(Abfallgebührensatzung) 

 

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), der §§ 2, 4 und 6 des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.69 

(GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 

(GV. NRW. S. 90), des § 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 

21.06.1988 (GV. NW. S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. April 

2017 (GV. NRW. S. 442), und der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Steinfurt vom 

18.12.2018 (ABl. Kreis Steinfurt 45/2018 vom 20. Dezember 2018), hat der Kreistag des 

Kreises Steinfurt in seiner Sitzung am 16.12.2019 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13780&vd_back=N148&sg=0&menu=1


 

571 
 

§ 1 

Benutzungsgebühren 

(1) Der Kreis erhebt zur Deckung der nicht bereits durch Entgelte gedeckten Kosten der 

Abfallentsorgung Benutzungsgebühren auf Grund des Kommunalabgabengesetzes. 

(2) Die Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (EGST) und von dieser oder vom Kreis 

Steinfurt beauftragte Betreiber der Abfallentsorgungsanlagen und Annahmestellen 

sind berechtigt, die Gebühren für die Benutzung der Anlagen zu erheben. 

 

§ 2 

Bemessungsgrundlage 

(1) Für die Benutzung der Zentraldeponie Altenberge, der Annahmestellen, des 

Schadstoffmobiles und des Kompostwerkes Saerbeck wird die Gebühr nach dem 

Gewicht der Anlieferung und nach der Abfallart berechnet.  

a. Für angelieferte Gemische aus zwei oder mehr Abfallarten, die jedoch nur als 

eine Abfallart deklariert sind, ist die jeweils höhere Gebühr bzw. das jeweils 

höhere Entgelt zu zahlen. 

b. Anlieferungen gem. Anlage 1 Lfd. Nr. 4 und 5, die mehr als 4 Gew.-% 

Störstoffanteil enthalten, werden nach Lfd. Nr. 4a (Bio-/Grünabfälle Störstoffanteil 

> 4 Gew.-%) berechnet. 

Bei Ausfall der Waage wird nach der Nutzlast des anliefernden Fahrzeuges 

abgerechnet, wenn der Anlieferer das Nettogewicht nicht aufgrund des 

Wiegescheines einer anderen geeichten Waage nachweisen kann.   

Die Gebühr für Kleinanlieferer wird nach der Anzahl der Anlieferungen und nach der 

Menge berechnet. Für den Wertstoffhof am Kompostwerk in Saerbeck werden 

abweichend von § 2 Abs. 1 dieser Satzung die von Kleinanlieferern angelieferten 

Abfälle bis zu einem definierten Maximalvolumen nach Volumen berechnet. 

(2) Für die Nutzung des Schadstoffmobiles wird neben der Entsorgungsgebühr nach Abs. 

1 eine Gebühr für die Zeit der Inanspruchnahme (Standzeiten) sowie anfallende 

Mautkosten (Pauschale je Einsatz) berechnet.  

(3) Für Kosten der Abfallwirtschaft, die nicht über die Gebühren nach den Absätzen 1 und 

2 gedeckt sind, wird eine nach Einwohnerzahlen der Städte oder Gemeinden 

berechnete Gebühr (Sockelbetrag) erhoben. Die Einwohnerzahl ermittelt sich auf der 

Grundlage der vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen 

(IT.NRW) veröffentlichten Zahlen für den 30.06. (Stichtag) des Vorjahres. Dieser 

Sockelbetrag wird den Städten und Gemeinden vierteljährlich als Gebühr berechnet. 

(4) Entsprechend dem Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Steinfurt und gemäß § 9 Abs. 

2 LAbfG sind die Gebühren so gestaltet, dass bereits über die Gebühren Anreize zur 

Vermeidung und Verwertung geschaffen werden. 

(5) Die mengenbezogenen Gebühren ergeben sich aus den nachfolgenden 

Bestimmungen und dem dieser Satzung als Bestandteil beigefügten Gebührentarif 

(Anlage 1).  
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(6) Die volumenbezogenen Gebühren für die Gebührenerhebung von Kleinanlieferern am 

Wertstoffhof am Kompostwerk in Saerbeck ergeben sich aus den nachfolgenden 

Bestimmungen und dem dieser Satzung als Bestandteil beigefügten Gebührentarif 

„Wertstoffhof am Kompostwerk Saerbeck“ (Anlage 2).  

(7) Für an den Grünannahmesammelstellen angelieferten Grünabfällen wird mindestens 

eine Gebühr von 12,00 € erhoben, mit Ausnahme der Grünabfallanlieferungen gem. 

dem Gebührentarif (Anlage 1), lfd. Nr. 7. Für alle weiteren Abfallanlieferungen wird 

mindestens eine Gebühr in Höhe von 25,00 € erhoben, mit Ausnahme der 

Anlieferungen gemäß dem Gebührentarif (Anlage 1) lfd. Nr. 6.   

Die für den Wertstoffhof am Kompostwerk zu erhebenden Mindestgebühren für 

Kleinanlieferer ergeben sich aus der Anlage 2.  

 

§ 3 

Gebühr für den Sockelbetrag 

(1) Die auf die Einwohnerzahl bezogene Gebühr beträgt 1,00 €/EW jährlich.  

 

(2) Diese Gebühr verringert oder erhöht sich für die Gemeinden, die einzelne 

Sammelgruppen gem. § 14 Abs. 5 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die 

Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und 

Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz –ElektroG-) vom 20.10.2015 

(BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 

(BGBl. I S.1966) optieren und/oder die dem Kreis die Sammlung gem. § 5 Abs. 6 

LAbfG gemäß der nachstehenden Aufstellung übertragen:  

 

Einwohner Sockelreduktion Kosten Sockel

Sammelgruppen 4 und 5 inkl. 

Elektrokleingerätecontainer 447.614 0,27 € 120.856 €

Reduzierung 120.856 €

System je Sammelgruppe (SG) Einwohner Sammelk/Ew Einnahmen Sockel

Elektrokleingerätecontainer (sammeln, 

abschreiben) 447.614 0,23 € 102.951 €

reines Bringsystem 344.426 0,36 € 123.993 €

zusätzlich zum reinen Bringsystem 141.824 0,44 € 62.403 €

"nur" Holsystem (kein Bringsystem) 103.188 0,86 € 88.742 €                     

zusätzlich zum "nur" Holsystem (über 

Schadstoffmobil) 51.495 0,36 € 18.538 €                     

Erhöhung 396.627 €                   

Der Sockelbetrag wird durch Optierung der Sammelgruppen 4 + 5 um folgenden Betrag reduziert:

Elektroaltgeräteentsorgung: 

Der Sockelbetrag wird durch Übertragung der Sammlung auf den Kreis um folgenden Betrag erhöht:
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§ 4 

Gebührenpflichtiger 

Gebührenpflichtig sind die Städte und Gemeinden des Kreises Steinfurt und die Benutzer 

der Abfallentsorgungsanlagen. Benutzer sind: 

Die einzelnen Anlieferer sowie diejenigen, in deren Auftrag der Abfall angeliefert wird. Sie 

haften als Gesamtschuldner. Für die Abfallsammlung und -entsorgung durch das 

Schadstoffmobil sind die Städte und Gemeinden gebührenpflichtig. 

 

§ 5 

Gebührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht gegenüber den Städten und Gemeinden vierteljährlich 

(Sockelbetrag), ansonsten mit der Benutzung der Abfallentsorgungsanlage.  

 

§ 6 

Fälligkeit 

(1) Die Gebühr ist, soweit nichts anderes festgesetzt wird, spätestens 14 Tage nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  

(2) Gebührenpflichtige, die Gebühren nicht gezahlt haben, obwohl diese fällig sind, haben 

Gebühren für weitere Anlieferungen bar zu entrichten. Falls Gebühren einen Monat 

nach Fälligkeit nicht gezahlt sind, können Anlieferer von der Anlieferung 

ausgeschlossen werden. 

(3) Bei Einzelanlieferungen ist die Gebühr sofort bar oder via ec-Kartenzahlung zu 

entrichten. Die Gebühren für Kleinanlieferer sind bei der Anlieferung ebenfalls bar oder 

via ec-Kartenzahlung zu entrichten. 

(4) Eine Aufrechnung gegen Gebührenforderungen ist unzulässig. 

 

§ 7 

Auskunftspflicht 

Die Gebührenpflichtigen haben auf Verlangen sowohl den beauftragten Mitarbeitern des 

Deponiebetreibers, der Annahmestellen als auch Vertretern der EGST und des Kreises 

Steinfurt die für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte sowie Auskünfte 

über Art und Herkunft der Abfälle zu erteilen und vorhandene Nachweise vorzulegen. 

 

§ 8 

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Abfallgebührensatzung des Kreises Steinfurt vom 18.12.2018 

außer Kraft. 

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung des Kreises Steinfurt über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung von Abfallentsorgungsanlagen (Abfallgebührensatzung) wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
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Gemäß § 5 Absatz 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) wird 
darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Steinfurt, den 17. Dezember 2019    Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
         Az. 10/1 – 01.02.05-001/009 
         gez. Dr. Klaus Effing 
         Landrat 

 

 

Anlage 1 zur Abfallgebührensatzung:U 

 

Gebührentarif zur Abfallgebührensatzung des Kreises Steinfurt 
 

Lfd. Nr. Abfallbezeichnung Abfallschlüssel Gebühr 

1 Haus- und Sperrmüll 20 03 01, 20 03 07 129,00 €/t 

2 

Infrastrukturabfälle der Städte und Gemeinden mit 
den nebenstehenden Abfallschlüssel 

 

19 08 01, 19 08 02, 19 
08 05, 20 02 02, 20 02 
03, 20 03 02, 20 03 03, 
20 03 06 

129,00 €/t 

2 a 
Infrastrukturabfälle der Städte und Gemeinden, 
bestehend aus Asbest.  

 
92,00 €/t 

2 b 

Infrastrukturabfälle der Städte und Gemeinden, 
bestehend aus Dämmmaterial, Abfälle mit einem 
spezifischen Gewicht von < 0,15 t/m³, soweit sie 
deponiert werden dürfen 

 

257,00 €/t 

2 c 

Infrastrukturabfälle der Städte und Gemeinden, 
bestehend aus Dämmmaterial, Abfälle mit einem 
spezifischen Gewicht von < 0,15 t/m³, soweit sie 
deponiert werden dürfen. Zuzüglich Gebührenanteil 
für das elektronische Begleitverfahren  

 

259,00 €/t 

2 d 

Infrastrukturabfälle der Städte und Gemeinden, die 
nicht unter Lfd. Nr. 2a- c fallen und die die 
Zuordnungskriterien der Tabelle 2 des Anhanges 3 
für die Deponieklasse II der Deponieverordnung 
einhalten und beseitigt (deponiert) werden, wie z.B. 
belastete Böden oder Bauschutt 

 

45,50 €/t 

2 e 

Infrastrukturabfälle der Städte und Gemeinden, die 
nicht unter Lfd. Nr. 2a- c fallen und die die 
Zuordnungskriterien der Tabelle 2 des Anhanges 3 
für die Deponieklasse II der Deponieverordnung 

 

46,00 €/t 
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Lfd. Nr. Abfallbezeichnung Abfallschlüssel Gebühr 

einhalten und beseitigt (deponiert) werden, wie z.B. 
belastete Böden oder Bauschutt. Zuzüglich 
Gebührenanteil für das elektronische 
Begleitverfahren 

3 

Altpapier, das von Gemeinden im Rahmen des 
Anschluss- und Benutzungszwanges eingesammelt 
wurde (die Gebühr wird entsprechend den 
tatsächlichen Verwertungskosten festgesetzt) 

20 01 01 12,22 €/t 

4 Bioabfälle 20 03 01 40,00 €/t 

4a Bioabfälle/Grünabfälle Störstoffanteil > 4 Gew.-% 20 03 01 129,00 €/t 

5 

Kompostierbare Grünabfälle (Gartenabfälle wie z.B. 
Strauch-, Hecken-, Rasen- und Staudenschnitt, 
jedoch keine behandelten Küchenabfälle wie z.B. 
gekochte Speisereste oder Eierschalen)  

 

20 02 01 

 

32,00 €/t 

6 

Anlieferung von Abfällen zu den Annahmestellen aus 
privaten Haushaltungen (Kleinanlieferer) je 
Anlieferung 
- bis 180 Liter 

von 180 bis 450 Liter 

  
 
 

13,00 € 
23,00 € 

7 

Anlieferung von kompostierbaren Grünabfällen aus 
privaten Haushaltungen (Kleinanlieferer) zu den 
Grünannahmesammelstellen je Anlieferung 

- bis 180 Liter  

- von 180 bis 450 Liter 

  
 
 
 

2,50 € 

5,00 € 

8 

Schadstoffe, die am Schadstoffmobil 

eingesammelt werden: 

quecksilberhaltige Abfälle 

ölhaltige Betriebsmittel 

Kondensatoren (PCB-haltig) 

Gasentladungslampen 

Spraydosen (Aerosole) 

Feuerlöscher 

Laborchemikalien (anorganisch) 

Laborchemikalien (organisch) 

Bleibatterien 

Lösemittel 

Säuren 

Laugen 

Fotochemikalien 

Pestizide (Pflanzenschutzmittel) 

Farben, Altlacke 

Dispersionsfarben 

Arzneimittel (Altmedikamente) 

Batterien und Akkumulatoren 

 

Einsatz des Schadstoffmobiles je angefangene 
Viertelstunde der Inanspruchnahme 

Mautkosten je Einsatz 

 

 

06 04 04 

15 02 02 

16 02 09 

16 02 15 

16 05 04 

16 05 04 

16 05 07 

16 05 08 

16 06 01 

20 01 13 

20 01 14 

20 01 15 

20 01 17 

20 01 19 

20 01 27 

20 01 28 

20 01 32 

20 01 33 

 

 

 

 

 

 

3.468,37 €/t 

407,22 €/t 

3.342,00 €/t 

0,71 €/Stück 

1.825,46 €/t 

1.825,46 €/t 

3.566,67 €/t 

3.566,67 €/t 

14,04 €/t 

519,55 €/t 

1.081,23 €/t 

1.081,23 €/t 

886,05 €/t 

1.727,17 €/t 

407,22 €/t 

259,78 €/t 

3.650,92 €/t 

280,84 €/t 

 

70,22 € 

 

15,70 € 
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Anlage 2 zur Abfallgebührensatzung: 
 

Gebührentarif Wertstoffhof am Kompostwerk Saerbeck 
 

Abfälle und Wertstoffe aus Privathaushalten können in haushaltsüblichen Mengen auf dem Wertstoffhof am 
Kompostwerk Saerbeck abgegeben werden. Die Abrechnung erfolgt pauschal nach Volumen (V) oder 
Anzahl/Stück! 

Lfd. Nr. Abfall-/Wertstoffart  

1 Altglas (Behälterglas, Hohlglas) kostenlos 

2 Altkleider / Schuhe kostenlos 

3 Altpapier kostenlos 

4 Batterien kostenlos 

5 CDs, DVDs kostenlos 

6 Elektroaltgeräte kostenlos 

7 leere Toner und Druckerpatronen kostenlos 

8 Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen kostenlos 

9 Korken kostenlos 

10 Metalle kostenlos 

11 PE-Folien (sperrige Verpackungsfolie) kostenlos 

  Mindestgebühr Gebühr nach (V)  bis max. 

11 Grünabfall, Laub, Rasenschnitt 2,50 € 8,00 €/m³ 5,0 m³ 

12 Baumstubben (bis Durchmesser 1,50 m) 5,00 € 15,00 €/m³ 5,0 m³ 

13 Altholz (A I bis A III) 5,00 € 15,00 €/m³ 5,0 m³ 

14 Glas (Flachglas) 2,50 € 68,00 €/m³ 3,0 m³ 

15 Bauschutt 2,50 € 68,00 €/m³ 3,0 m³ 

16 Sperrmüll 5,00 € 25,00 €/m³ 5,0 m³ 

17 Restmüll 5,00 € 50,00 €/m³ 5,0 m³ 

18 Baumischabfall 5,00 € 50,00 €/m³ 5,0 m³ 

19 gemischte Verpackungen, Kunststoffabfälle 5,00 € 50,00 €/m³ 5,0 m³ 

20 Styropor 5,00 € 50,00 €/m³ 5,0 m³ 

21a Altreifen ohne Felge in haushaltsübl. Mengen  5,00 € 5,00 €/Stück 8 Stück 

21b Altreifen mit Felge in haushaltsübl. Mengen  7,00 € 7,00 €/Stück 8 Stück 



 

577 
 

 
Anlage 3 zur Abfallgebührensatzung 

 

Entgelte der EGST (nachrichtlich): 
 
Die EGST erhebt für die Beseitigung von Abfällen und Verwertung von Grünabfällen, die nicht von 
den Städten und Gemeinden des Kreises Steinfurt und Kleinanlieferern angeliefert werden, eigene 
Entgelte. Die Entgelte sind mindestens kostendeckend ermittelt und sie dienen bedarfsgerecht 
ebenfalls der Mengensteuerung. 
2020 werden zur Sicherung des Deponievolumens im Kreis Steinfurt nur noch Abfälle zur 
Beseitigung auf der Deponie angenommen, die im Kreis Steinfurt angefallen sind. Alle bisherigen 
Tarife, die sich auf Abfälle mit Anfallort außerhalb des Kreises Steinfurt bezogen haben, entfallen in 
der Entgeltordnung 2020. Sollten im Ausnahmefall dennoch Abfälle zur Beseitigung angenommen 
werden, die außerhalb des Gebietes des Kreises Steinfurt angefallen sind (z.B. Umsetzung einer 
ordnungsbehördlichen Ersatzvornahme im Notfall), so wird ein Aufschlag berechnet (siehe 
Fußnote).   
Darüber hinaus wurde bei der Entgeltermittlung für Dämmmaterialien TS 2.3.1 und TS 2.3.2 die 
geringere Dichte/das erhöhte Volumen ggü. anderen inerten Abfällen berücksichtigt. Der TS 1, 
Restabfälle, wurde entsprechend der gestiegenen Verwertungskosten geringfügig (um 3 €/t) erhöht. 
Für Grünabfälle gibt es nur noch einen Tarif (TS 3), eine Unterscheidung nach Anlieferort entfällt ab 
2020. Die adäquate Erhöhung um 7,50 €/t ist den gestiegenen Fremdverwertungskosten geschuldet. 
Die TS 3.2 für Baumstubben am Kompostwerk Saerbeck wurde neu aufgenommen, da hierfür eine 
Verwertungsmöglichkeit eingerichtet werden konnte. 
 
 
 

Folgende Entgelte werden daher ab dem 01.01.2020 berechnet: 
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Lfd. Nr. Abfälle, die in der Positivliste der Abfallentsorgungssatzung des 
Kreises Steinfurt aufgeführt sind  

Entgelt ohne  

Umsatzsteuer 

1. 
Restabfälle, soweit sie nicht nachstehend aufgeführt sind und die außerhalb 
der kommunalen Sammlung angeliefert werden 

129,00 €/t 

 Mindestens je m³ Containervolumen 42,02 €/m³ 

   

2. 

Abfälle, die die Zuordnungskriterien des Anhanges 3, Tabelle 2 der 
Deponieverordnung für die Deponieklasse II sowie die zusätzlichen 
Feststoffkriterien Kohlenwasserstoffe, PAK (nach EPA), PCB (nach LAGA) 
und BTX gem. Planfeststellung ZDA für abzulagernde Abfälle einhalten und 
direkt auf der Zentraldeponie Altenberge beseitigt werden dürfen 

 

 

 

   

2.1.1. 
Inerter Abfall, wie z.B. Gießereialtsande, belastete und unbelastete Böden 
oder Bauschutt, soweit nicht nachfolgend aufgeführt, Anfallort im Kreis 
Steinfurt 

45,50 €/t* 

2.1.2. 
Inerter Abfall, wie z.B. Gießereialtsande, Böden oder Bauschutt, die 
gefährliche Stoffen enthalten und dem elektronischen Nachweisverfahren 
unterliegen, soweit nicht nachfolgend aufgeführt. Anfallort im Kreis Steinfurt 

46,00 €/t* 

2.2.1. Asbesthaltige Abfälle Anfallort im Kreis Steinfurt 92,00 €/t* 

2.3.1. 
Dämmmaterial (Glaswolle, künstliche Mineralfaserabfälle, Abfallschlüssel: 17 
06 03, 17 06 04) und Abfälle zur Deponierung auf der ZDA mit einem 
spezifischen Gewicht von < 0,15 t/m³   (Anfallort im Kreis Steinfurt) 

257,00 €/t* 

2.3.2. 

Dämmmaterial (Glaswolle, künstliche Mineralfaserabfälle, Abfallschlüssel: 17 
06 03, 17 06 04) und Abfälle zur Deponierung auf der ZDA mit einem 
spezifischen Gewicht von < 0,15 t/m³, die gefährliche Stoffen enthalten und 
dem elektronischen Nachweisverfahren unterliegen, (Anfallort im Kreis 
Steinfurt) 

259,00 €/t* 

2.4.1. Schlämme (stichfest). (Anfallort im Kreis Steinfurt) 91,00 €/t* 

2.5.1 
Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken 

(Abfallschlüssel 19 01 12, MONOBEREICH) 
197,50 €/t 

   
3. Grünabfälle (Abfallschlüssel 20 02 01)  

3.1. Grünabfälle (gewerblich) 39,50 €/t 

3.2 Baumstubben/Stämme am Kompostwerk Saerbeck 98,50 €/t 

   

4. 
Altholz (Altholzkategorie A I bis A III gem. § 2 Ziffer 4a, b und c 
Altholzverordnung) 

78,00 €/t 

   
5. Mindestentgelte  

5.1 für Abfälle gem. lfd. Nr. 1 21,01 € 

5.2 für Abfälle gem. lfd. Nr. 2.1 bis 2.4 sowie 4. 10,08 € 

5.3 für Abfälle gem. lfd. Nr. 3 10,08 € 

6 
Ausstellung eines Sammelentsorgungsnachweises für asbesthaltige Baustoffe 
(unabhängig von Mange und Laufzeit). 

150,00 € 

Anmerkungen:  

1. Werden Abfälle deponietechnisch verwertet, gelten nicht die vorstehenden Entgelte.  

2. Änderungen der Entgelte für die Verwertung/Beseitigung/Entsorgung sind in begründeten Fällen möglich, 
soweit dadurch keine Kostenunterdeckung entsteht. 
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         Kreis Steinfurt 48/2019/253
     

Fußnote: 

*Abfälle mit Herkunft außerhalb des Kreis Steinfurt werden mit einem Aufschlag von 50 €/t berechnet.  


